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Spezial-Train ingsanzUga 

von Fa. W I W 
er hä l t l i c h  i n  Spo rt

g e s c hä f t e n  

BJY:W700 

Coupe-Limousine 
mit dem weltbekannte 

luftgekühlten BMW-Moto 

Wolfgang Denzel • Wien 1 • Am Hof 

4TRÜMPFE 
IM SCHNEE 

TIROLER-STÖCKE 

MARKER-BACKEN 

FLEX-ZÜGE 

HEAD-SKI 

ERHÄLTLICH IN ALLEN FACHGESCHÄFTEN 

•aTIIIIIC„IICMI Wll'IAIIIU

lWERTHElffll 
BÜROSTAHLMÖBR 

Wien X, Wlenerbergstra8e 21-23, Telephon H 3611 

Wle11 1, Walflachgaase 15, Telephon 52 H 11 

Spar- und Darlehenskasse 
ÖFFENTLICH ANGE TELLTER 

Regietrierte Genossen chaft mit beachrllnkter Haftung 
Grnndungsjabr 1 86 

Hauptanstalt: Wien IX, Wäbringer Stralie 61 
im eigenen Anstalt gebäude 
T e l e p b o n : 33 36 56, 33 36 57, Postscheck-Konto 10.402 

Spar- und Giroeinlagen 
VON JEDERMA OH E LEGITI 1AT10 SZW A G 

Personaldarlehen 
an öffentlicb Angestellte und Pensioni1ten. 

GE CHÄFTSSTELLEN: 
Innsbruck, Adamgas1e 9 a 
Linz, Landstl'alie 111 
Salzbur1, KaiJat&e 41 

VERTRETU GEN: 
Graz, Obere Babnstralie 47 
Klagenfurt, Gabelabergerstraie 26 

Führendes Spezialhaus filr den Herrn 

Wien III 

Leading Men's 

wear store 

Tou t pour 

Monsieur 

Reichhaltige 

Auswahl in orig. 

englischen 

Stoffen 

ßrstklassig 

geschulte Kräfte 

in unserer 

Maßabteilung 

Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephon 72 63 97, 73 5162 

ILIDSTRIERTE 

Am Grabe des toten Kameraden 

Groß ist der Blutzoll, den das Oesterreicbi
sche Gendarmeriekorps nach dem Kriege 
erbringen mußte. Zu Allerseelen gedenkt 
die Bundesgendarmerie all jener Kamera
den, die in Ausübung ihres Dienstes mit 
beispiellosem Opfermut ihr höchstes Gut, 
ihr Leben gaben. - Photo: Gend.-Oberst-

leutnant Anton Hattinger 
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ALLE VEDSICHERUNGSIWEJlf 

D1e Versicherungsanstalt der öster
reichischen Bundesländer ist stolz, seit 
Jahrzehnten als Vertrauensanstalt der 
Beamten der österreichischen Exeku
tive zu gelten, und kann mit Genug
tuung auf Versicherungsleistungen ver
weisen, die in den Kreisen der Gen
darmerie höchste Anerkennung ge
funden haben. 

DI BROSSf OSTE�REIIJISCII YfnclGUN6SANSTALT 

Unser versierter Mitarbeiterstab in 
Stadt und Land steht den Angehöri
gen der Exekutive weiterhin jederzeit 
gerne in allen Versicherungsfragen zur 
Verfügung. 

INII LIEHIUU H(LIWIJI 

MARVIN 

IN 70 Ll\NDERN 

BEGEHRT 

UND 

BELIEBT 

durch die Schweizer 

Präzisionsuhr 

MARVIN 
So1edatuc,eBot: 
UHRENHAUS SCHWODT 

I n h abe r: W A LT E R  E S E LBOCK 

Wien IX, Julius-T andler-Platz 6. 
Telephon 34 23 4 7 
vis-a-vls Franz-Josefs-Bahnhof 
ermöglicht Ihnen die 
Anschaffung einer Dienstuhr 

.lef,,. auf 12 Mo n a t s r ate n

K OSTENLOSER VERSAND 

F ORDERN Sie unseren Katal

]

g an, 
er bietet reiche AUSWAHL 

________________ ....;__ 
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AUS DEM INHALT 
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Der Alkoholismus 
Von Gend.-ltevierinspektor ALFRED GRAF, Gendarmeriepostenkommando Aschach an der Donau, Oberösterreich 1

Ich rate Dir, mehr darauf bedacht zu sein, Dir Deine 
Gesundheit zu erhalten, al darauf, die be chädigte nach-
träglich heilen zu wollen! LEON RDO DA VINCI 

Die Statistiken zeigen, daß der Alkoholismus erschrek
kend zunimmt. Immer mehr Menschen - ohne Unterschied 
des Geschlechts, des Alters und des Standes - verfallen 
dem Alkohol. Wir sehen selbst in unserer nächsten Um
gebung oftmals tüchtige und sympathische Menschen durch 
Alkohol zugrundegehen. Es gelingt uns fast nie, den Ein
tritt der Katastrophe auch nur zu verzögern. 

Dabei fängt es regelmäßig ganz harmlos an: der allzu
fidele Gesellschafter oder der im Alkohol meist aus Be
quemlichkeit Trost Suchende wird im Beruf zunächst 
oberflächlich, leichtsinnig, unkonzentriert, dann k,lUm 
merkbar, aber in immer kürzeren Abständen unregel
mäßig, undiszipliniert, schließlich unverläßlich, untragbdr 
- alkoholsüchtig, und dann folgen Niederlage auf Nieder
lage.

Die Rettungsbemühungen der Familienangehörigen, wohl
wollender Freunde, der Vorgesetzten und des Gefährdeten 
selbst sind jedesmal nicht ausreichend. Bitten, Aufklä
rungen, Ermahnungen, Maßregelungen von Seite der H�!
fer sowie ernsthafte Vorsätze, Niederlagen und Demu
tigungen halten den Bedauernswerten nicht ab, immer 
wieder zu trinken - bis zum völligen wirtschaftlichen, 
geistigen und körperlichen Zusammenbruch. Leider führen 
auch die ärztliche Hilfe und eine Behandlung in einer 
Heilstätte in vielen Fällen zu keinem befriedigenden Er
folg. Die Einsicht und der Wille zur Umkehr kommen oft 
zu spät! 

Wie ein Besessener strebt der Trinker der ihm tausend
mal prophezeiten Katastrophe zu, das Leid und die Not 
der schwergeprüften Familie ignorierend, und schiebt die 
Schuld anderen zu. 

Wir stehen einem solchen Geschehen meist verständnis
los gegenüber; aber auch die Trinker selbst sind sich 
oft nicht bewußt, in welcher Gefahr sie sich befinden und 
was sie vom Alkohol noch alles zu erwarten haben. 

Wenn auch mit Worten einem Trinker kaum zu helfen 
sein wird, so sollte doch nichts unversucht gelassen wer
den. Bei der Aufklärung der Jugend aber dürfte nichts 
versäumt werden. Die folgende Zusammenstellung von 
Arbeiten auf diesem Gebiet möge einem solchen Zweck 
dienen. 

Wer ist gefährdet? 

In einzelnen Gegenden wird schon Kleinkindern Alkohol 
verabreicht, und viele Menschen trinken bis ins hohe 
Alter hinein regelmäßig und mitunter beträchtliche Men
gen Alkohol, ohne daß sie Schaden leiden oder �üchtig 
werden. Viele leisten schwerste körperliche Arbeit nur 
solange sie Alkohol zu trinken haben. 
"11:r-Daneben gibt es Menschen, bei denen sich das gewohn
heitsmäßige Trinken von Alkohol - auch kleinerer Men
gen - oder das übermäßige Trinken unvermutet schnell 
und zunächst kaum merkbar zu einer verheerenden Sucht 
entwickelt. Suchtanfällig sind ganz besonders willens-

schwache und haltlose Menschen sowie Menschen, deren 
Eltern Trinker waren, und Psychopa'then. Eine spezifische 
körperliche Anlage ist, wie wir sehen, erforderlich - nicht 
jeder, der Alkohol trinkt, wird süchtig. 

Wie entsteht die Alkohol ucht? 
Der Alkohol ist seit altersher ein weitverbreitetes und 

unentbehrliches Mittel zur Hebung der Geselligkeit und 
ein bewährtes Mittel zur Linderung von Schmerzen seeli
scher Art und Betäubung bei Sorgen und Kummer. 

Viele verfallen dem Alkohol im jugendlichen Alter, weil 
es ihre Erzieher unterlassen haben, sie rechtzeitig aufzu
klären oder sie werden in schlechter Gesellschaft ver
führt. 

1

Die Trunkfestigkeit gilt selbst heute noch in ein
zelnen Jugendverbänden, Sportvereinen und Gesellschafts
kreisen als erstrebenswerter Tüchtigkeitsbeweis. Aber auch 
die Erwachsenen lassen sich in Gesellschaft unüberlegter 
oder dummer Menschen und häufig mit sehr primitivem 
Zeremoniell (Doppellitertrinken, Extrinken, Trinklieder und 
dergleichen) - ohne das das Sinnlose und Unnatürliche 
zu offensichtlich wäre - zum übermäßigen Trinken nö
tigen. Sehr viele beginnen zu trinken, weil sie durch 
Alkohol ihre Sorgen, Enttäuschungen, Niedergeschlagen
heit und ihren Kummer nach Unglücksfällen, Arbeits
unfähigkeit, Ehezwist oder Krankheit zu lindern oder sich 
zu betäuben suchen, oder sie kommen ins Trinken aus 
Langwelle. 

Weil es Sitte ist, weil es schmeckt oder weil immer 
neuer Kummer „ertränkt" werden soll, der oft schon das 
Ergebnis von Trinkexzessen ist, wird getrunken. Das Trin
ken wird zur Gewohnheit; das ist das erste Stadium d�s 
Alkoholismus. 

Wer immer mehr trinkt, von dem Verlangen, das Trin
ken fortzusetzen überwältigt wird, sich notwendigenfalls 
Alkohol mit all�n Mitteln und unter allen Umständen 
verschafft und seelisch oder auch körperlich von den 
Wirkungen des Alkohols abhängig ist, ist alkoholsüchtig 
und bereits sehr ernstlich krank (zweites Stadium). 

Wessen Körper und Geist durch Alkohol geschädigt ist, 
hat das dritte Stadium erreicht. 

Die Wirkungen des Alkohols 

Der Alkohol ist ein narkotisches Gift. In größeren Men
gen genossen, führt er zu einer a k u t e n  V e r  g i f tu n g 
(Rausch). Aber schon nach dem Genuß geringer Mengen 
Alkohol werden das Wahrnehmungs-, Auffassungs-, Kon
zentrations-, Reaktions-, Denk- und Urteilsvermögen sowie 
das Gefühlsempfinden herabgesetzt. Der geistige und der 
durch die Sinne erfaßte Horizont werden kleiner. Die 
Hemmungen werden gelockert, die Bewegungsantriebe, 
die Erregbarkeit und Stimmungslage sowie die Reds�lig
keit und Mitteilsamkeit (von gesellschaftlichen Indiskre
tionen bis zum Hochverrat) sowie das Selbstbewußtsein 
werden gesteigert. Einzelne entwickeln eine folgenschwere 
Angriffssucht. In diesem Erregungs- oder Exaltations
stadium ist die Herztätigkeit beschleunigt, und es kommt 
leicht zu unüberlegten Handlungen, zu Stürzen, Arbeits-
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n 
ein e  kör perli che K rankheit zum Ausbruc h d es Säufe r 
wahn sinns (Deliriu m  trem e n s). Der K ranke ist währen d di e ser Geistesstör u n g tag elan g ohne Ermüd ung sgefü h lständ

ig in Be wegung, zi ttert a m ganz en Körp er, is t sehr err
eg t, sc hlaflos, v e r k e n

n t s e in e Um g e b u n g un d  k a n
n d en H ar n n

i
c h

t h
a

lt

e n . 

Ist der Kranke dur ch S innestäus c hungen (weiße M äus e , 
r hythmisch e Stimme n ) i n 

q u ä le n
d e An gs t v e r s e t z t s o 

s p r
ic

h
t m a n v o n e

in
e r ' 

Al ko h o l ha ll u z i no s e 
Bei pa r anoid v er anlag

t

e n  Kr a nken entstehen gelegen t 
lic h Eifer suchtswa h nideen .  A uch diese Krank en w erde n von Halluzinationen gep einigt. Der Ehepartner un d de

r ve r meintliche Ne benbuhler s i n d e i n e r  b e s o n d e r e n B e l äs ti


g un g  un d Ge fah r au s ge se t z t . 
Diese Kra nkheite n könne n ebenfa l l s  akut ode r chr onisc

h v er la ufe n. In vielen Fällen beste h t d ie Gefahr der Ver ?bun g vo� G ewalttäti gkeit en und S el bst besc hädigungen
; m alle n Fallen a

b

e r  i s t e in e E i nw ei s u n g i n e i n K r a n k e n h
a u

s u ne r
läßli

c h . 
Di

e 
B

e h a n d l u n
g de r A l k o h o l k r a nk en 

Die Behandl ung (He ilb eh andlung) e i nes Alk oholkr a nkenha t nu r dann Aus s icht auf dauernden Erf olg , wenn de r Kra nke selbst vo n d er Notwendigke i t ei ner ä rztlichen Hilfe übe rzeu gt ist und zu r Beha nd lung viel gu te n Willen mitbr ing� . Mit Pi
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Im e rsten St a diu m ist eine Heilung noch am ehesten mö gl
i
ch. Hier gi lt e�, jen e Geleg e nhe i ten, die d a s Tri n ken z ur_ Ge woh nheit gemacht haben, zu beseit igen oder zu meide n; o ft sind jahre la ng geüb te Gewohn heite n aufzuge ben. Die Neu ein stellung zu den Problemen d e

s Lebense rfordert be reits in di esem S tad ium betr ächtliche Willensleist un ge n .  A uch e i ne , . b eq ueme " ps yc hoth e rapeutische Beha n dlung ist erst n a c h Au s sc h a lt un g d e r  A l k o h o l z u fu h r e r fo lg v e r s pr ec he n d .  
Wer alko ho ls üch tig g eworden i st , m u ß  sich damit ab

fi n de n, da ß er nur da nn vo llständig geheil t werden kann 
we nn er ni e wi eder Alko hol trinkt. S e lbs t mä ßiges T rin

� ken würde einen Rü ckfall herbei füh r en . Es muß durch 
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V i t a m i ne Le
b

e
r
p r

ä
pa r a

t e
, Le be r s ch o ndi ät u sw . ve r o r d n et .'  

Einig e T
a
ge spä

t

e r wir d m it der E n t s u c h tun g be
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Kr a nk e soll innerlich so g efestig t werde n, da ß er bei 
neuerlichen Sc hwie rigkei ten nicht wie der beim Alk ohol
Zufl ucht s ucht. Der v e r lore n gegangen e Kon takt mit den 
eth

i
schen, moralischen und e v e n t u e ll r e

li

g iös e n W e r t e n s oll wi ede r herg es t ell
t 

w er de n. 
Es ist vers tänd lich , daß bei der Entgif tung un d Ent

s u c
h t

u n g 
v

o
n 

d
e m 

Kr
a

n
k

e n g a n z g e w a lt ig e 
W ill en s l ei s tu n

-

ge n gefo rdert wer den m üsse
n . Als Stütze se i nes Will e

n s 
wir d ihm, wenn er dazu sein Ei nverstän dnis gi bt, e i n 
n

ich t un gefä hrliches Medi k ament 
v

e r abreicht. Die
s
e s M i

t 
tel macht das Trin ken von A

l
kohol u nm öglic h. E

s füh

r t 
na ch Ve reinig ung mit Alkoho l zu Ue belkeits - un d Kol

lap s 
zustände n un d er zeug t gegen d en Alkohol eine star

k e 
Abneigung. Das h ier gebräu c hli chst

e Medika ment führt di e
Mark enb e zeic hnun g „ Antabus

". Vo m Kra nken sind dav
o

n 
täg lich ein bis zwei T abletten u nter Kontro lle ei n zune

h 
m e n. Bei u nsachgemäß er Durch führ u ng di e ser dra stisch

e n 
Kur kön n en organi sch

e 
Schäde n a uftre ten. 

D
ie Anw e

n 
dung vo n „Antab us" ist deshalb in e i nze

l
nen L ä n d

e r n 
überhau pt ver boten. In der S chw ei z wird mi t die s

e
r B

e


h a
ndlung einige Tag e vo

r 
dem A ustritt des K

ranken au s 
d e r Kli nik beg

o
nne n. D

e
r Kr a nke muß da

n
n weiterhi

n 
v or eine r Perso n, di e  sein Ve

r traue n un d d as Vertraue n 
der Klini k be s i

tzt, die „An tabu s"-T abletten wie ve
r

einb a
r t 

einneh men. D ie En tlassu ng aus d er Klini
k e r fo l gt d or t 

m i tunter schon nach zwe i bis d rei W oc h en. 

Au s s chlaggeb e nd für den Erfo lg e ine r Entw öhnu ngsku r
is t die intem i

ve Weite r betr eu un g de s K
r

anken nach se
i 

ner En tlassung aus de r A nsta lt, wie sie leide r n ur 
i n 

größ ere n St ädten d enkbar ist . Bei Rüc kfä ll en m u ß di e B e


han dlung von neue m begonnen wer den. 

Di e be trächtlic hen For derun
g

en an di e  Stärk e un d 
A

u
s



daue r d es Will e ns de s Kran ken b ringen es mi t  si c h, d
a ß 

leider in viele n Fäll en k eine wese n tliche Besserung ode
r 

Heilung err e i cht wird. Das Schi cks al v i
eler Alkoholiker i

s t 
u nabw endbar! Einzelne 

müss en oft bis zu le benslä ng li

c h 
in e iner psy chiatrischen Klinik unt

e
rgebr ac ht werden, a n 

dere geraten fortwähr en d mi t dem Gesetz in Ko
n fli

k
t. 

V i e l e v e r ü b e n 
S

e l b s t m o rd o de r v er u
n g l ü c k e n t

ö
dli c h

. 

Die Al koholkr i minalitä t

Die Alkoho liker werden häufig kriminell , weil 
s

i e dur c h 
die kran khaf t gesteigert

e 
Affektbereits c haft 

u
nd -

int e
n 

sität und die moralis che Degen eratio n le icht in Kon 
f likts s itua tionen gerate n. S ie ne ige n sehr z u  Affe k td el ikt e

n 
- von der Ruhes t örung bis zum Tot schlag - u nd ver üb e n 
in alk oholisi ertem Zus tand Gewa lttätigke iten, Br

a
nds ti

f


tu ngen, Die b stähl e un d  Sittlichkeits delikte infolge ihre
r 

Abstumpfung of t mi t  u n
g l a u b lic h e r K al t b l ü t i g k e i t u n d 

Un be kümmertheit . 

Die Ex ekutivbe amten komm en sehr häu fig in die L age , 
gegen gewalt t ätig e Alk oholiker ei n

s chreiten zu m ü ssen. In 
diesen Fälle n i s t s

t
e ts besondere Vor

s
icht und Umsic h

t 
geb oten, und es ist oft unu mgä nglich, daß entsc hloss e

n 
und hart und n ac h Möglichk eit so umf assend v orge gang

e n 
wird , daß k e ine Weite rungen e n tstehen können. Die Aus 

s chrei t ungen von Betr unk e nen geg en S ich er hei
t s

organe 
haben , auch w enn sie an 

s
ich h arm lo s w äre n, meis t 

schwerwiegen d e  F olg en, weil scho n der Vers uc h , ei
n e 

Amt s hand
l
u ng mit G ewalt ode r d ur c h D r o hu ng z u v e r



e i t e l
n , e in V

e r b r e ch e n d ar s t e ll t. 

E i n dä mm ung d es Al ko holmißbrau c h es 

Der i n ein zeln e n Ländern durc hgeführt
e 

Versu ch, den 

Verkauf und den A usschank von Alk ohol über haup t z u 

verbi et en ,  wie zum B eispiel die amerika nische „Pr
o

h i

biti on", ist o hne Erf
o

lg geblieb en. Hinge gen ha
b

en die in 

der Schw e iz und in einzelne n skandi navischen Lä n d
e rn  

verfügte n zeitlich
e

n Auss chan
k

b
e schr änkun

g
e n v on 

Samstag mitta g bis Mon tag früh - zu e in e m  e r h e b li c h e n 

R ü ck ga ng der Alkoh ol kr iminalitä t gef ührt. 

An die Verwi rklich ung solcher, a
uch vo m volksgesund

he i tlic hen Stand pun kt aus eminent wi chtiger M aßnahmen 

is t in den übrigen mitte l eur opäische n Lä ndern v
o
rläufig 

allein sch on deshal
b 

nic
h

t zu den
k

e n, weil dem die Inter

ess en der Erz euge r und Ver teile r von Alkohol und au ch 

die Int ere s sen de s Staates an d e r A lkohols teu er ent gege n

steh en. Es bleibt deshalb , sollte der weit er e n Ausb reitu ng 

des Alk
oholmiß bra

u
ches Ei nha lt gebote

n w e r den, nichts 

anderes übri g, als der Ueber wach ung de
s 

Al
k

oholaus

scha nkes (an Jugen dli che u nd Be trunkene un d an d ere ) 

und vor all em eine
r 

sys tematis c he n A u f k l ä r un g 
m e hr B e 

a c ht u n g z u w id me n a l s b is h e r .  

Literatu r: 
1. Lichem , A .: Die Kri mina lpolizei, 619. 1 9 35 . 
2. Se elig, E. : L ehrbuch d er K rimin ol o gi e, 83, 320, 1 9 5 1.  

3 . B a t t e a y, R. : P r o b l e m e d e r S u c h t, K r i m i n ali s ti k , 14 1 , 1 4 2. 

M
i

ndest en s S 7 0 00 . 

u nd so g a r  S 1 4. 00 0. -
, 

w e nn Sie U b e r 60 J a h r e 
al

t sin d
, 

k ö nn e n  Si e j ä h r

lich v on der Steu er a
b • 

s e tzen. D ie se M ö g lic
h



keit nut z e n  S i e r e s tl o s 

d u rc h die 

Au- fba u 
vers ich

e r

u
n g 

die Le b e n s v
e

rsi c herun

g 
oh n e  B i n d un

g 
an f e s te 

P r ä m i e n. S i e z a hl e n , 
w an n Sie w o ll e n

, 
w i ev i

el 

S i e w o lle n ! Wi e ner 

Stä d tische 

Ve rslcheru n g
Wi en t, Ringturm 

Wir se nden Ihn e
n 

g erne einen Prospe kt m
i t 

d e m p r a k t i s c h e n 
S t eu e r - R

e c h
e n s c hi

e
b e r 

Immer und übe rall, w o 
hoh e Anfor derungen 
gestellt we rden, g i b t 
PEZ aus de r PEZ -BO

X 
Erfrischung und 
Spa nnkraft, o hn e  d i e Auf

m e rk sa
m k e i

t 

a b z u le nk e n . 

5 



Es geschah vor 31 Jahren 
Von Gend.-Bezirksinspektor FRANZ SCHöRGMAYER, Stellvertretender Bezirksgendarmeriekommand:mt in 

Krems, Niederösterreich 

Im Jahre 1929 hatten die Postamtseinbrüche so zugen:)m
men, daß sich die Gendarmerieposten veranlaßt sahen, in 
den letzten und ersten Tagen eines Monates die Post
ämter durch starke Nachtpatrouillen besonders zu über
wachen. Der Postenkommandant von Grafonegg, Gendar
merierevierinspektor Emil Pöschl, begab sich in den Abend
stunden des 29. November 1929 in den Außendienst, um 
das Postamt seines Dienstortes besonders zu überwachen. 
Es war ein naßkalter Novembertag. Nach 20 Uhr ver
abschiedete sich der pflichtbewußte Gendarm mit der Be
merkung von seiner Familie, erst beim Morgengrauen des 
nächsten Tages wieder zurückzukehren. Aber Gattin und 
Kinder warteten vergebens; der Familienvater kehrte 
nicht mehr zurück. 

Gegen 23 Uhr passierte Gendarmerierevierinspektor 
Pöschl auf seinem Dienstgang das Postamt Grafenegg. 

Die Erinnerungsstlltte für den ermordeten Gend.-Revierlnspektor 
Emil Pöschl vor der Instandsetzung 

Durch ein verdächtiges Geräusch im Innern des Post
amtes vorsichtig geworden, schlich sich Revierinspektor 
Pöschl an den Eingang heran. Schon nach kurzer Zeit 
war er überzeugt, daß sich im Postamt ein Einbrecher 
befinden müßte. Rasch hatte Revierinspektor Pöschl die

sem die Fluchtmöglichkeiten abgeschnitten. Ein Entkom
men war nur mehr durch den Mühlkamp möglich. Das 
aber war zugleich mit Lebensgefahr für den Einbrecher 
verbunden. Nach Aufforderung stellte sich der Einbre
cher, und Revierinspektor Pöschl empfing diesen mit ge
zogenem Säbel. Dabei hatte Pöschl, wie später fest
gestellt wurde, dem Einbrecher eine kleine Stichver
letzung am Halse zugefügt. 

Der Einbrecher war eine kleine schwache Person, und 
Revierinspektor Pöschl warf, als er diesem gegenüber
stand, den gezogenen Säbel weg. Der weit stärkere 
Gendarmeriebeamte dürfte überzeugt gewesen sein, daß er 
den Einbrecher leicht mit seiner körperlichen Gewalt 
überwältigen und zum Posten eskortieren könne. Es kam 
jedoch anders. Als Revierinspektor Pöschl den Einbrecher 
ergriff, ging dieser rasch zu Boden und riß den Beamten 
mit sich. Der Verbrecher wurde aber von der großen und 
stärkeren Gestalt des Revierinspektors Pöschl zu Boden 
gedrückt. Trotzdem gelang es dem kleinen Mann, eine 
Beißzange, die er als Einbruchswerkzeug in der Tasche 
hatte, herauszunehmen. Mit dieser Zange versetzte er 
dem Beamten einen starken Schlag auf den Kopf, so daß 
dieser bewußtlos wurde. Der Verbrecher machte sich nun 
von äer Körperlast frei und wollte den Tatort verlassen. 
Da begann Inspektor Pöschl zu röcheln und stöhnen, 
Nun kehrte der Unmensch zurück, schnitt den Riemen 
von der Patrouillentasche ab und band damit die Hände 
des wehrlosen Gendarmen am Rücken zusammen. Nicht 
genug damit, mit den Bändern der Unterhose verschnürte 
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er die Beine, dann schnitt er die Taschen aus dem Man
tel heraus und verstopfte damit den Mund des Bewußt
losen. Um alle Spuren zu verwischen, schleppte der Ver
brecher den zusammengebundenen Körper des Ohnmäch
tigen zu dem einige Meter entfernten Mühlkamp und 
warf ihn hinein. 

Als Revierinspektor Pöschl am Morgen des 30. Novem
ber 1929 vom Dienst nicht zurückgekehrt war - um 
4 Uhr hätte er von der Patrouille einrücken sollen -, 
ging man auf Suche. Da angenommen wurde, daß Gen
darmerierevierinspektor Pöschl in der Dunkelheit in den 
unweit vom Postamte vorbeifließenden Mühlkamp ge
stürzt oder von jemand in diesen geworfen worden sei, 
wurde der Mühlkamp abgelassen. Um 7 Uhr des 1. De
zember 1929 fand man zirka 200 m unterhalb des Post
amtes Grafenegg den pflichteifrigen Beamten im ab
gelassenen Mühlkamp, im Schlamm liegend, tot auf. Er 
hatte die Hände am Rücken mit dem Riemen der eige
nen Patrouillierungstasche in einer nicht gewöhnlichen 
Art gefesselt. Die Mantelärmel waren in der Nähe der 
Handgelenke mit einem Messer durchlocht, durch diese 
Löcher der Riemen gezogen und beide Arme damit zu
sammengebunden worden. Das rechte Unterhosenbein war 
auseinandergerissen und mit diesem die Beine des Beamten 
zusammengebunden, wobei das linke auf das rechte Bein 
gelegt worden war. Bei der Obduktion wurde festgestellt, 
daß der Tod von Revierinspektor Pöschl durch Ersticken, 
infolge eines in den Mund hineingestoßenen Stoffknebels 
und dadurch bedingten Verlagerung der Zahnprothese, 
eingetreten war. 

Nun setzten die Erhebungen und Nachforschungen ein 
und im Zusammenarbeiten aller Beteiligten konnte schon 
am 2. Dezember 1929 um 20 Uhr als Täter der Bäcker
gehilfe Herbert Mika in 'Wien verhaftet werden. Auf Grund 
der erdrückenden Beweise legte er nach kurzem Verhör 
ein volles Geständnis ab. 

Das Schwurgericht in Krems hatte am 13. Dezember 
desselben Jahres den Mörder Herl1ert Mika zu lebens
langem schwerem Kerker, einen Fasttag und ein hartes 
Lager vierteljährig und durch einsame Absperrung in 
dunkler Zelle am 29. November jedes Strafjahres ver
schärft, verurteilt. Nicht nur das irdische, sondern auch 
Gottes Gericht hat über diesen Menschen bereits das Ur
teil gesprochen. 

Nachdem für die Hinterbliebenen gesorgt worden war 
wurde im Kreise der Kameraden für die Errichtung eine� 
Denkmales eine Sammlung eingeleitet. Schon am 7. Sep
tember 1930 wurde dieses Denkmal feierlich eingeweiht 
und der damalige Schloßbesitzer von Grafenegg, Prinz 
Ratibor, nahm es in seine Obhut. 

Inzwischen sind 31 Jahre vergangen, und über diesen 
schönen Flecken unserer niederösterreichischen Heimat 

Das Ehrenmal nach der Renovierung durch die Kameradscharts
kasse des Landesgendarmeriekommandos für iederösterreich 

Besuch des dänischen Justizministers 

Hans Haekkerup in der Gendarmeriezentralschule 

In der Zeit vom 19. bis 24. September 1960 besuchte der 
dänische Justizminister Hans H a  e k k e r  u p Wien. In sei
ner Begleitung befanden sich der dänische Gesandte in 
Wien Minister Sigvald K r  i s t e n s e n mit Frau, Sektions
chef ' Vilhelm B o a s mit Frau, Chef der Reichspolizei 
Erling Heide J ö r g e n  s e n mit Frau, Ministerialrat Borg 
H a n s e n  mit Frau, Dr. Kai B a n k e  mit Frau und 
stud. Jan H a e k k e r u p. 

Am 21. Se_ptember stattete Justizminister Haekkerup 
der Bundespolizei einen Besuch ab und hatte Gelegen
heit unter Führung des Polizeipräsidenten Josef H o  1 a u 
b e k verschiedene Polizeieinrichtungen der österreichischen 
Bundeshauptstadt zu besichtigen. Am 23. September be
sichtigte Minister Haekkerup mit seinem dänischen Ge
folge, geleitet vom Generaldirektor für die öffentliche 
Sicherheit Sektionschef Dr. Kurt S e i d  l e r  und Gendar
meriezentralkommandant Gendarmeriegeneral Dr. Josef 
K i m m e  1, die Gendarmeriezen tralschule. 

Im Anschlusse an die Besichtigung der Gendarmerie
zentralschule gab Gendarmeriegeneral Dr. Josef Kimmel 
zu Ehren des dänischen Ministers und seiner Begleitung 

Der Kommandant der Gendarmeriezentralschule, Gend.-Oberst Rau
scher, erklärt dem dä. ischen Ju tizminisler Einrichtungen des kraft

fahrtechnischen Lehrraumes 

ein Mittagessen, in dessen Verlauf Gendarmerieg�_neral
Dr. Josef Kimmel eine Ansprache hielt und ausfuhrte: 

Sehr geehrter Herr Minister! Verehrte Damen, geehrte 
Herren! Ich darf meiner Freude darüber Ausdruck geben, 
daß Sie, sehr geehrter Herr Minister, mit den Herre_nIhrer Begleitung der österreichischen Bun�esgendarmene 
die Ehre erwiesen haben, der Gendarmenezentralschu�e 
einen Besuch abzustatten. Wollen Sie meinen Dank fur 
diesen Besuch und die anerkennenden Worte entgegen
nehmen. Wenn auch die Systeme der Sicherheitskörper 

ist mancher Sturm und manches Gewitter hinweggegan
gen. Völlige Verwahrlosung herrschte zur Zeit der Be�et
zung in Grafenegg. Die große Sc�loßherrsc�aft von Gra!e_n
egg hatte zu bestehen aufgehort und em neuer Besit
zer in der Person des Franz Albrecht Metternich kam 
nach Abzug der Besatzungsmacht nach Grafenegg. Auch 
das Ehrenmal unseres tapferen Kameraden Pöschl war 
verwittert und ungepflegte Sträucher und Unkraut wu
cherten herum. 

Der Korps- und Kameradschaftsgeist der nieder-
österreichischen Gendarmeriebeamten haben es der 
Kameradschartskasse des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich ermöglicht, dieses Ehrenmal wie
der in würdiier Form erstehen zu lassen.

in Dänemark und Oesterreich verschieden sind, deren 
Aufgaben und der Endzweck sind doch gleich. 

Ich hoffe, daß Sie sich, sehr geehrter Herr Minister, 
wie auch unsere weiteren geehrten Gäste aus Dänemark, 
bisher in unserem schönen Oesterreich wohl gefühlt 

Der dänische Justizminister Hans Haekkerup schreitet in Begleitung 
von Generaldirektor für die öUentliche icherheit, Sektions
chef Dr. Kurt Seidler, Gendarmeriezentralkommandant General Dr. 
Josef Kimme! und des chulkommandanten Gend.-Oberst Otto 
Rauscher die Front der angetrPtenen Gendarmerie-Ehrenformation 

ab 

haben und Sie auch die weiteren Stunden des Aufenthal
tes in unserem Lande angenehm verbringen. 

Ich erhebe das Glas auf Ihr persönliches Wohl, sehr 
geehrter Herr Minister, und das W�_hl der Da�en und
Herren Ihrer Begleitung, unserer Gaste aus Danemark. 

Minister Hans Haekkerup führte in seiner Erwiderung aus: 
Herr Doktor Kimmel ! 
Im eigenen und im Namen meiner Begleiter danke 

ich Ihnen herzlichst für den freundlichen Empfang, den 

Gendarmeriezentralkommandant General Dr. Kimmel im Gespräch 

mit dem dinischen Justizminister 
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Sie uns bereitet haben. Ich danke Ihnen auch fÜr alles, 
was Sie uns in betreff der Arbeiten und Aufgaben der 
österreichischen Gendarmerie gezeigt und erklärt haben. 
In Dänemark haben wir eigentlich keine Einrichtung, die 
dem österreichischen Gendarmeriekorps entsprechen würde. 
Wir haben zwar die sogenannte Landpolizei, die aus 
einigen Hundert Polizeibeamten besteht, die vereinzelt 
in den Landbezirken verteilt sind und zur Aufgabe 
haben, soweit möglich die örtlichen polizeimäßigen Pro
bleme zu lösen, wie die Aufrechterhaltung der Ordnung, 
und im übrigen im wesentlichen der Bevölkerung auf 
zivilen Gebieten beizustehen; dieses Korps, dessen Be
deutung in der heutigen Zeit im Schwinden ist, kann je
doch keineswegs mit dem Korps verglichen werden, das 
unter Ihrem Kommando steht, Herr Gendarmeriegeneral. 

Wie wir schon Gelegenheit hatten zu betonen, gibt es 
bedeutende Unterschiede, vor allem auf dem Gebiete des 
organisatorischen Aufbaues der dänischen und öster
reichischen Polizei. Anders kann es ja auch gar nicht 
sein, wenn ma.n die Tradition in Betracht zieht, auf die 
wir, jedes Land für sich, zurückblicken, sowie die histo
rische Entwicklung, die unsere beiden Länder durch
gemacht haben. Der Aufbau des Gendarmerie- un·d Poli
zeikorps, wie Sie ihn hier durchgeführt haben, wäre in 
Dänemark gar nicht möglich. So wäre es zum Beispiel 
undenkbar, daß die dänische Polizei bei ihren Patrouillen
gängen mit Revolvern bewaffnet wäre. Ich erinnere mich, 
daß die Reaktion der dänischen Oeffentlichkeit gegen 
die Bewaffnung der Polizei einmal so weit ging, daß die 
berittene Polizei mit Stöcken anstatt mit Säbeln aus
gerüstet werden mußte. Dies wurde übrigens später wie
der geändert, aber unsere, ich glaube insgesamt zwölf 
berittenen Polizisten sind die einzigen, die im normalen 
Dienst eine richtige Waffe, nämlich Säbel tragen. 

Wenngleich also auffallende Unterschiede in der dä
nischen und österreichischen Polizei und Gendarmerie 
bestehen, glaube ich aber doch, daß die Aehnlichkeiten 
viel entscheidender sind, vor allem das Ziel, der Bevöl
kerung beizustehen durch die Aufrechterhal tUI?-ß' der Ord
nung und durch die Behandlung der Kriminalität, indem 
nicht nur begangene Strafhandlungen bestraft werden, 
andern in erster Linie verhindert wird, daß kriminelle 

Handlungen begangen werden. 
Obgleich wir in diesen Tagen vieles gesehen und ge

lernt haben, steht es doch fest, daß wir uns keinen wirk
lichen Begrüf von den Verhältnissen hier in der Stadt 
und im Lande Oesterreich machen können. Und doch 
möchte ich sagen, mein Eindruck ist - nach meinem 
Aufenthalt hier in Wien und unserer Reise durch einen 
Teil des Landes -, daß zwischen der österreichischen 
Gendarmerie und Polizei und der Bevölkerung, in der sie 
lebt und wirkt, ein echtes Vertrauensverhältnis besteht. 
Und nichts ist wichtiger für die Tätigkeit der Polizei in 
einem demokratischen Land, als daß ein solches Ver
trauensverhältnis besteht und weiter gefestigt wird. 

Darf ich zum Abschluß im Namen aller anwesenden 
Dänen unserem aufrichtigsten Wunsch Ausdruck verleihen, 
das österreichische Volk möge einer glücklichen und zu
friedenen Zukunft entgegengehen. Mit diesem Wunsch 
erhebe ich mein Glas! 

Und jetzt möchte ich meinen Dank speziell an unseren 
heutigen Gastgeber, an Sie Herr Gendarmeriegeneral 
Dr. Kimmel richten, für all Ihre Liebenswürdigkeit und 
Gastfreundschaft, und Sie bitten, als sichtbaren Ausdruck 
cg�se bescheidene Gabe entgegenzunehmen. 

(Minister Haekkerup überreichte dem Gendarmerie
general Dr. Josef Kimme! eine Porzellanfigur aus der 
königlich dänischen Porzellanmanufaktur in Kopenhagen.) 

Um 14 Uhr erfolgte programmgemäß die Weiterfahrt 
in das Burgenland. In Eisenstadt konnten Bundesminister 
für Inneres Josef A f r i t s c h und Staatssekretär Franz 
G r u b h o f e r, die an der Besichtigung der Gendarmerie
zentralschule infolge einer Besprechung über das Flücht
lingsproblem in Oesterreich in Anwesenheit des aus dem 
Amte scheidenden UN-Hochkommissars Dr. A. E. L i n d  t 
verhindert waren, die dänischen Gäste wieder begrüßen. 
An den Besuch bei Landeshauptmann W a g n e r  schloß 
sich ein Besuch in Mörbisch, verbunden mit einer Fahrt 
mit den Gendarmerie- und Polizeimotorbooten auf dem 
Neusiedler See, und in Rust an. 
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Gend.-Revierinspektor OTTO JONKE 

Allerseelengedanken 
Immer, wenn die Astern schmücken 
Totenhügel, kirchennah, 
muß ich in die Ferne blicken, 
wo Kameraden einst ich sterben sah. 
Es waren Sö,hne, Brüder, Väter, 
die heimatferne fanden Ruh 
und die nun goldne Herbstesblätter 
in Erdenstille decken zu. 
Es kränzen sie dort keine Blumen, 
auch keine Träne netzt ihr Grab, 
nur die Novemberwinde summen, 
daß niemand sie vergessen hat. 

Immer, wenn diese spätherbstliche Zeit anbricht, die 
Bäume sich entlauben, die Fluren und Aecker öde gewor
den sind und in den Gärten die Astern letzte blühende 
Pracht entfalten, denken wir öfter als sonst und auch 
gerne unserer lieben Verstorbenen in der Heimat und in 
der Ferne. 

Im Festgewande besuchen wir die Gräber, schmücken 
sie liebevoll zum äußeren Zeichen geistiger Verbunden
heit über den Tod hinaus und lassen die Stunden, Tage 
und Jahre des einstigen Zusammenseins am Rande des 
Erdenhügels lebendig werden. 

Durch dieses Tun und Denken offenbaren wir unsere 
edle Gesinnung und vor allem L i e b e. 

Wir sollen aber auch über die Gräberreihen hinweg
schauen und uns Gedanken über den vollkommensten 
sozialen Ausgleich machen, der mit dem Sterben ein
setzt und hinter dem Friedhofstor endet. 

Diese Tatsache möge uns zum Troste werden. 
Still und friedfertig ruhen die Reichen und die Armen, 

die Mächtigen und die Schwachen nebeneinander und 
gleiche Erde hüllt sie ein. Streit, Haß, Neid, Mißgunst 
und alles, was einst das Zusammenleben erschwerte, haben 
aufgehört und angesichts der Macht des Todes liegt Ruhe 
über dem Ort. 

Wenn dem Menschen auf Erden e i n e  Gerechtigkeit 
widerfährt, dann nur an diesem Platze, wo alle unter
schiedlos gleich werden; ob der eine ein marmornes Mal 
und der andere ein schlichtes Holzkre1.1-z über sich errich
tet bekam, ist völlig bedeutungslos • und alleinige An
gelegenheit der Nachfahren, die gegebenenfalls noch gerne 
und protzigerweise von ihrer wirtschaftlichen Mächtigkeit 
der Umwelt Kunde. geben wollen. Doch, auch die größten 
Denkmäler fallen um und die Hügel werden dem Boden 
gleich, wenn keine Liebe über ihnen waltet. 

Der Tod trägt keine Maske und er ist unbestechlich. 
Bedenken wir doch, welch unausdenkbare Folgen ent
stünden, wenn er, der Tod, mit menschlichen Schwächen 
b�ha.Jtet und Verlockungen und Anbiederungen zugäng
lich wäre! Wenn das Leben sich kaufen ließe ... ! So 
aber muß jeder von uns durch das gleiche Tor und in 
die gleiche Erde gesenkt werden; keine noch so schöne, 
geräumige Gruft vermag ihn vor dem Verfall seiner 
leiblichen Hülle zu bewahren. 

Der Tod ist, weil er den Abschied von dieser Welt 
bedeutet, keineswegs beliebt, und die zivilisierte Mensch
heit ist bemüht, ihm das Feld streitig zu machen und 
versucht, das Leben zu verlängern; dem Erfolg sind aber 
Grenzen gesetzt und alle Kunst wird schließlich und 
endlich von ihm genarrt. D a ß  w i r  s t e r b e n  m ü s s e n, 
b l e i b t  u n s  a u f e r l e g t !  

Es ist nur traurig, daß der Mensch selbst dem Tode 
Handlangerdienste leistet, indem er durch verschuldete 
Unfälle, Außerachtlassung der natürlichen Lebens- und 
Arbeitsweise und Ernährung und nicht zuletzt durch krie
gerisches Töten in Massen die Lebensdauer vielfach ver
kürzt. 

Wollen wir also, indem wir unserer Lieben in der 
Nähe und in der Ferne gedenken, ein wenig über den 
Sinn des Lebens nachdenken, uns mit der Tatsache, d�ß 
auch für uns ein Flecken Erde einst als letzter Ruhe
platz bereit sein wird, abfinden. Bis dahin aber in fried
fertiger Gemeinschaft schon auf Erden und zu Lebzeiten 
trachten, im Geiste verstehender und begreifender Gleich
heit zu wirken und zu helfen, damit einst die Liebe an 
unserem Grabhügel ewige Wache hält. 

Einschleichdiebstähle 

j Von Gen-J::ll'm JOHANN WRBKA, Gendarmeriepostcnkom mando Markt citenstetten, Niederösterrcjch 1 

In großen Lettern prangen fast täglich in den Tages
zeitungen die abscheulichen Schlagzeilen über „Mord, 
Raub, Diebstähle ... " und ähnliche Verbrechensfälle. Diese 
fordern von unseren Exekutivorganen unermüdlichen Fleiß, 
zähe Ausdauer und in Anbetracht der herrschenden Tech
ni ierung vollendete Kenntnisse der Materie, welche nur 
durch periodische Schulungen und eigene Erfahrungs
studien erworben werden können. 

Wie o ist es möglich, daß wir in den Zeiten wirtschaft
lichen Aufschwunges, der sogenannten Hochkonjunktur 
oder des Wirtschaftswunders, einen so hohen Anstieg ge
rade von Eigentumsdelikten feststellen müssen? Es ent
fallen laut Statistik rund 60 Prozent der täglich einlaufen
den Anzeigen auf Diebstähle aller Art. Die überwiegende 
Anzahl der Ursachen finden wir in Arbeitsscheu, Gewinn
sucht, Alkoholmißbrauch, Putz- und Genußsucht. Dieb
stahl aus wirtschaftlicher Not, wie er in den Nachkriegs
jahren vielfach vorkam, ist heute selten geworden. 

Weiter müssen wir feststellen, daß die Bevölkerung, mit 
einer gewissen Gleichgültigkeit, oft sogar Nachlässigkeit, 
ihr Eigentum behandelt und vor fremdem Zugriff schützt. 
Dadurch wird für jeden verbrecherischen Menschen ein 
Anreiz geschaffen, die gebotenen Gelegenheiten auszu
nutzen, um mühelos Geld oder Geldeswert zu erbeuten. 
Besonders der reisende Verbrecher, welcher zum Großteil 
- auch mit gestohlenen - Kraftfahrzeugen ausgerüstet
ist, weiß dies ganz genau, und der Leichtsinn manchen
Hausbesitzers ermöglichten den Verbrechern schon er
giebige Beute. Dies ist vielfach darauf zurückzuführen,
daß wir heute noch unter der Bevölkerung Personen fin
den, die nach der Ueberlieferung der alten Strumpfspdrer
ihr gesamtes Bargeld im Hause aufbewahren, anstatt es
sicher und außerdem gewinnbringend in einer Bank oder
Sparkasse zu hinterlegen.

Dazu will ich am Schlusse meiner Darlegungen einen 
Fall anführen, der beweist, wie leicht und einträglich rei
sende Verbrecher ihr Handwerk ausüben können. 

Was aber können wir Sicherheitsorgane dagegen tun, 
um solche Verbrechen wirksam hintanzuhalten? Zunächst 
sollen in gemeinsamer Arbeit von Bevölkerung und Gen
darmerie wirklich alle Mittel ausgeschöpft werden, um 
dem Verbrechen so entgegenzuwirken, daß es überhaupt 
nicht erst begangen werden kann. Voraussetzung dafür 
ist jedoch, daß die Bevölkerung alle Möglichkeiten, Eigen-• 
turn und Besitz zu schützen, kennt. Als Exekutivorgane 
ind wir hier verpflichtet, das Gesetz des Handelns zu 

ergreifen und die Oeffentlichkeit über die vielseitigen 
Möglichkeiten, wie solche Verbrechen verhindert werden 
können, zu unterrichten. Dies wird sehr gut gelingen, 
wenn wir uns in die Persönlichkeit des Täters versetzen 
und uns vorstellen, wie wir an seiner Stelle handeln wür
den. Darüber hinaus können wir eigene Anregungen zum 
Einsatz bringen, damit auch das letzte Mittel der Auf
klärung Anwendung findet. Die Vielseitigkeit der Mittel 
und Möglichkeiten zur Verhütung von Verbrechen gibt 
uns dazu beste Gelegenheiten. 

Wir haben die Möglichkeit zu dieser pflichtgemäßen 
Tätigkeit bei jeder einzelnen Patrouille, diese an Ort und 
Stelle an den Mann zu bringen. Man braucht nur auf die 
Ereignisse bei einem der letzten Diebstahlsvorkommen 
hinzuweisen, und die Wirkung bleibt nicht aus. Die Er
fahrung zeigte, daß die Bevölkerung für solche Anregun
gen dankbar ist und verständnisvoll mithilft, ihre unkluge 
Sorglosigkeit durch bessen� Einfälle und Sicherheitsmaß
nahmen wettzumachen. Gleichzeitig wächst ihr Vertrauen 
zu ihrem „Freund und Helfer". 

Selten hat ein Gangster eine so hohe Anzahl von Ein
schleichdiebstählen erreicht und bis zu seiner Verhaftung 
so viele Gendarmeriedienststellen mit zeitraubender und 
aufopferungsvoller Erhebungsarbeit belastet, wie der fol
gend Beschriebene. Der Zufall trug ent cheidend dazu bei, 
diese Verbrechers endlich habhaft zu werden. 

Am 8. Juni 1959 um 15.15 Uhr erstattete eine Land
wirtin am Gendarmerieposten die Anzeige, daß in ihrem 

Anwesen zwischen 14 und 15 Uhr ein frecher Einschleich
diebstahl verübt worden sei. Dabei erbeutete der bzw. die 
Täter einen Geldbetrag von 2480 S und einen elektrischen 
Rasierapparat im Werte von 450 S. 

Bei den sofort gemeinsam geführten Erhebungen durch 
zwei Gendarmerieposten wurde am Tatort folgendes fest
gestellt: 

Das Anwesen (ein Vierkanthof) liegt etwas abseits eines 
Industrieortes, unmittelbar neben einem schwach frequen
tierten Güterweg. Der Täter, wir nehmen vorderhand an, 
es handle sich nur um eine Person, gelangte durch das 
versperrte Rollschiebetor, welches sich auf der Güter
wegseite befindet, in das Innere des Anwesens. Das Roll
schiebetor war von innen mit einem Eisenhaken an der 
Mauer befestigt. Der Täter schob gewaltsam das Tor 
etwas zurück, so daß zwi chen Tor und Mauer ein klei
ner Spalt entstand. Durch diesen Spalt konnte er dann 
mühelos den Eisenhaken ausheben und das Tor öffnen. 

Kauf Mantel, Anzug oder Kleidle 
im Haus der Qualität, bei 

Feldkirch Bregenz 

Im Hof des Anwesens befindet sich die Eingangstür zum 
Wohngebäude. Diese war aber gut versperrt. Der Täter 
begab sich nun auf den Heuboden und gelangte von hier 
durch einen völlig versteckten Abgang in das Vorbaus 
des Wohngebäudes. Hier befindet sich ebenfalls eine ein
fache Tür, welche mit einem Besen verspreizt war. Die
ses Hindernis konnte der Täter ebenfalls mit der flachen 
Hand leicht entfernen. un hatte der Täter freien Zu
tritt zu allen Wohnräumen. Im ebenerdig gelegenen Schlaf
zimmer stahl er aus einem Nachtkästchen einen Barbetrag 
von 1000 S. Die übrigen Möbelstücke, worin sich zufällig 
kein Geld befand, blieben im Schlafzimmer unberührt. 
Im Wohnzimmer fehlte aus einer Brieftasche, welche sich 
in der Brusttasche eines Herrenrockes befand, ein Geld
betrag von 80 S. Weiter gefiel dem Täter auch der elek
trische Rasierapparat, der sich auf einer Stellage befand. 
Schließlich wurde der Wäschekasten im Schlafzimmer, 
das sich im ersten Stock befindet, gewaltsam aufgebro
chen. Daraus fehlte ein Geldbetrag von 1400 S. Dieser 
befand sich lose unter aufgestapelten Wäschestücken. Nur 
die Wäschestücke, unter denen das Geld lag, waren in 
Unordnung. Sonst wurde im Wäschekasten nicht herum
gewühlt. Auch hier blieben die übr�gen Einrichtungs
gegenstände unberührt. 
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Br andur sache - elektrischer Strom 

Von Gend.- Rayonsinspektor 
OTH MAR J GER, Gend, umer iep os tenkommando Zwettl, Niederösterreich 
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branäschutzmäßiger Wert zukam. Das Bauwerk stammt 
aus dem Jahre 1937. 

Die spezielle Untersuchung in diesem Teil des Werkes 
hatte jedoch ergeben, daß sich mit Ausnahme von elek
trischen Kraft- und Lichtleitungen keinerlei zündfähige 
Energiequellen in dieser Gegend befunden haben. Weder 
Heizungen noch Feuerstätten befanden sich in diesem 
Bereich. Die Dampfmaschine mit ihrer Feuerung lag im 
entgegengesetzten Teil des Werkes und scheidet als Zünd
quelle ebenfalls aus. 

Bezüglich der Energieversorgung des Werkes konnte er
mittelt werden, daß der erforderliche Kraftstrom von 
einer mit Abfällen beheizten Dampfmaschine und einem 
Drehstromgenerator tagsüber selbst erzeugt wurde. Ledig
lich die Betriebswasserpumpe und Nagelmaschine in der 
Kistenerzeugung konnte nach Betriebsschluß mit einem 
Hebelumschalter wahlweise an das „Newag-Netz" an
ges�hlossen werden. Diese Umschaltung wurde täglich 
vom gleichen Arbeiter bei Betriebsschluß vorgenommen 
und hatte den Zweck, einerseits die Wasserversorgung 
aufrechtzuerhalten und anderseits im Bedarfsfalle auch 
die Kistenerzeugung unabhängig vom übrigen Betrieb 
fortführen zu können. Die Lichtanlage wurde dagegen 
vollständig vom öffentlichen Netz (Newag-Netz) versorgt. 

Am Brandtag wurde wie üblich die Beheizung des Kes
sels gegen 16 Uhr gedrosselt und um 17 Uhr gänzlich ein
gestellt. Damit war die Kraftstromanlage mit Ausnahme 
der Unterwasserpumpe und der Nagelmaschine spannungs
los und schied als Zündquelle von vornherein aus. Es 
konnte weiter ermittelt werden, daß am Brandtag Störun
gen am Elektromotor der Nagelmaschine aufgetreten sind, 
die dazu geführt hatten, daß der Motor ausgebaut und 
die zugehörige Leitung glaubhaft an der Schalttafel ab
geschaltet wurde. Damit schied auch diese Leitung als 
Zündquelle mit großer Wahrscheinlichkeit aus. Das gleiche 
galt für die Zuleitung zur Unterwasserpumpe, die in kei
nen Zusammenhang mit der Brandausbruchsstelle gebracht 
werden konnte.

Nach eingehender Untersuchung der Kraftstromleitung 
konnte jedoch rekonstruiert werden, daß die Vorzähler
leitung des Newag-Netzanschlusses vom ostseitig gelege-
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Neue Dienst- und Wohngebllude 

Das neue Gendarmeriegebliude in St. Veit an der Glan, Kärnten 

nen Dachständer durch den Dachboden einer der beiden 
Dienstwohnungen bis in die Südostecke der Sägehalle ver
lief. Von dort ging die Leitung lotrecht nach unten in 
den Sägespänekeller, führte an der Unterseite der Tram
decke bis in die Höhe des Schaltraumes und durch die 
Trennwand an die Zählertafel, neben der sich der schon 
erwähnte Hebelumschalter für die wahlweise Speisung 
mit Eigen- oder Fremdstrom befand. Die Leitung selbst 
war eine G-Drahtleitung im Stahlbrechrohr, das seinerseits 
im Spänekeller an der Unterseite der Tramdecke mit 
Schellen montiert war. Sowohl am Anfang beim Dach
ständer als auch nach dem Zähler war diese Leitung mit 
25-A-Sicherungen geschützt. Als Vorzählerleitung stand sie
dauernd unter Spannung, unabhängig, ob der Hebelschal
ter an der Verteilertafel auf Eigen- oder Fremdstrom ge
schaltet war. 

Das Alter dieser Leitung konnte nicht ermittelt werden. 
Ebensowenig der Hersteller dieser Installation, da sowohl 
von seiten des EVU als auch von Elektrounternehmen 
Teilinstallationen vorgenommen wur<len. 

Bei der Untersuchung der Installa9-onsrohre wurde ein 
solches aufgefunden, das an einer Stelle eine Verschwei
ßung der Kupferleiter mit dem Blechmantel aufwies. Eine 
derartige Schweißstelle läßt die Wirkung des elektrischen 
Lichtbogens erkennen und kann nicht durch Brandhitze 
entstanden sein. Das Rohr selbst entstammte der Stelle, 
an der der Brandherd vermutet wurde. Im übrigen wies 
die gleichartige parallel zur Vorzählerleitung verlegte 
Kraftstromleitung zur Nagelmaschine außen am Rohr einen 
ausgedehnten Kupferniederschlag auf, der nur von der 
benachbarten Vorzählerleitung herrühren konnte. 

In Uebereinstimmung mit den Beobachtungen der ersten 
Brandzeugen hatte sich somit tatsächlich an der vermuteten 
Brandausbruchstelle ein Schadenmerkmal ergeben, das ein
deutig auf den elektrischen Strom hinwies. Da weitere 
Anhaltspunkte für eine anderweitige objektive oder subjek
tive Zündung nicht auffindbar waren, konnte mit aller Wahr
scheinlichkeit die elektrische Zündung als primäre Brand
ursache angesehen werden. Die unzweckmäßige Führung 
der hochabgesicherten Vorzählerleitung durch den feuer
gefährdetsten Raum des Werkes bildete eine ständige la
tente Gefahr. Dazu kamen noch die dauernden Erschütte
rungen des Trambodens durch die schweren Maschinen 
und möglicherweise auch eine Ueberalterung der Leitung 
selbst. Alle diese Umstände waren günstige Voraussetzun
gen für das Auftreten eines Leitungskurzscblusses, der 
dann infolge der hohen Temperatur des Lichtbogens zur 
Zündung des anliegenden Holzes bzw. der abgelagerten 
Sägespäne führen mußte. Daß· es sich um einen Defekt 
in der Vorzählerleitung gehandelt haben mußte, geht schließ
lich noch daraus hervor, daß die Sicherungen der Vor
zählerleitung beim Dachständer angesprochen hatten, wäh
rend die gleichartigen Sicherungen auf der Zählertafel 
(Nachzählersicherungen) nach dem Brand noch intakt 
waren. 

Rückblickend auf das Geschilderte erkennt man, daß 
große Umsicht und genaue Erhebungstätigkeit zu einem 
sicheren Erfolg führen. Gerade aber dies macht die �r
hebungstätigkeit der Gendarmerie interessant. 

Faservergleichsuntersuchungen 
Von Gend.-Revierinspektor FRIEDRICH KAFKA, Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekomm:mdos für Salzburg 1 

Seit einiger Zeit waren wieder Einbrecher im Lande 
Salzburg tätig, die sich vorzugsweise für Geschäfte inter
essierten. Nach mehreren, bisher sehr erfolgreichen Taten, 
konnten sie endlich in Taxenbach, Bezirk Zell am See, 
auf frischer Tat betreten werden. Es handelte sich um 
Alfred T. und Sebastian Sch. aus Tirol. Für weitere Taten 
wurden sie vom Landesgericht Salzburg mit schwerem 
Kerker bestraft. 

Auf Grund der Tatausführung (modus operandi) kamen 
diese motorisierten Einbrecher auch für weitere bisher 
nicht geklärte Geschäftseinbrüche in Frage. 

So hatte der Posten Piesendorf Einbrüche mit einer 
nicht unerheblichen Schadenssumme zu verzeichnen. Dank 
der überaus sorgfältigen Auswertungen an den Tatorten 
durch den Posten, konnte wichtiges Untersuchungsmate
rial sichergestellt werden. 

Auch der Posten Bramberg hatte äußerst sorgfältig den 
Tatort abgesucht und auf die beiden Täter hinweisende 
Spuren gesichert. 

Der Posten Dienten hatte gleichfalls einen besonders 
frechen Einbruch zu verzeichnen, der augenscheinlich von 
einem anderen Einbrecher verübt worden war, welcher 
mangels an Beweisen freigelassen werden mußte. Doch 
unterließ es der Posten nicht, in gewissenhafter Weise 
Faservergleichsmaterial zu sichern. 

In weiteren Fällen waren die Posten in gleicher Weise 
vorgegangen. 

Im Verlauf der weitreichenden Erhebungen wurden die 
Proben der Gendarmeriepostenkommanden eingesammelt 
und dem Bundesministerium für Inneres, G. D. f. d. ö. S., 
Abtl. 13, in Wien zur Auswertung eingesandt, da Vorhalte 
gegenüber den Verdächtigen ohne Erfolg waren. 

Der von Dr. Doppler gefertigte Erlaß besagte dann 
folgendes: 

,,Die von der Erhebungsabteilung des Landesgendarmerie
kommandos für Salzburg eingesandten Tatort- und Ver
gleichsproben wurden vom Kriminaltechnischen Referat 
der Abteilung 13 zur Durchführung von Faservergleichs
untersuchungen übernommen. Wie durch Vorprüfung fest
gestellt werden konnte, besaß der Gürtel der zu Ver
gleichszwecken miteingesandten Badehose andere Eigen
schaften als deren Grundkörper, so daß daher für die 
Untersuchungen acht Faserproben untereinander zu ver
gleichen waren. 

Probe 1: Tatortprobe aus Piesendorf 
Probe 2: Tatortprobe Kommando Dienten 
Probe 3: Vergleichsmaterial Pullover (T. - Sch.) 
Probe 4: Badehosenkörper (T. - Sch.) 
Probe 5: Badehosengürtel (T. - Sch.) 
Probe 6: Hose (T. - Sch.) 
Probe 7: Sakko (K.) 
Probe 8: Pullover (K.) 

Infolge des geringen Spurenmaterials konnten hier nur 
mikroskopische Arbeitsmethoden und mikrochemische 
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Reaktionen unter dem Mikroskop Verwendung finden. Die 
erste Ausscheidung von in Frage kommendem Unter
suchungsmaterial konnte durch Verwendung der Reaktion 
mit konzentrierter Schwefelsäure bei normaler mikrosko
pischer Beobachtung durchgeführt werden, wobei die fol
genden Ergebnisse gewonnen wurden: 

Probenummer 
1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

Farbänderung 
gebleicht 
gebleicht 
violett 
gebleicht 

stark violett 
gebleicht 

Faserstruktur 
erhalten 
erhalten 
erhalten 
erhalten 
aufgelöst 
aufgelöst 
erhalten 
erhalten 

Durch diese Reaktion ließen sich die weiteren Unter
suchungen auf die Proben 4 und 8 beschränken. Als näch
ster Schritt wurde die Untersuchung der Proben 1, 2, 4 
und 8 im ultravioletten Licht bei mikroskopischer Be
obachtung durchgeführt. Unverändertes Probenmaterial der 
Probe l und 4 zeigten völlig gleiche rotbraune Fluol"eszenz, 
Probe 2 und 8 dagegen rein weiße Fluoreszenz. Dieses Un
tersuchungsergebnis läßt nur Identitätsmöglichkeiten zwi
schen Proben 1 und 4 einerseits und 2 und 8 anderseits zu. 
Jede andere Kombination kann dadurch mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden. Alle weiteren Untersuchungen muß
ten nun dazu dienen, noch weitere übereinstimmende Un
tersuchungsbefunde der beiden Identitätsmöglichkeiten zu 
finden. Wie bereits bei der mikroskopischen Fluoreszenz
untersuchung, zeigen die obenerwähnten Proben auch im 
polarisierten Licht übereinstimmendes Verhalten. 

Des weiteren wurde die Bestimmung der Faserstärke 
herangezogen. Die Messungen wurden an jeweils einer 
größeren Anzahl Fasern durchgeführt, um die Streuung 
der Einzelwerte und damit auch den Mittelwert möglichst 
genau bestimmen zu können. 

Das Untersuchungsergebnis läßt sich in folgender Gegen
überstellung zusammenfassen: 

Probe 
l 
2 
4 

8 

Mittelwert 
30 µ. 
23 µ. 
27µ 
21 µ 

Streuungsbereich 
25 bis 3LI µ. 
17 bis 3? µ 
17 bis 42 µ 
19 bi 23 µ. 

Von der Probe 4 (Badehose), die besonders stark streu
endes Untersuchungsmaterial lieferte, wurden für diese 
Messung 32 Fasern aus verschiedenen Teilen des Probe
körpers untersucht und ergaben folgende Verteilungskurve: 

In Anbetracht des bei den Proben 1 2 und 8 nur ge
rin�en Untersuchungsmaterials war die Gewinnung einer 
solchen Verteilungskurve, die einen weit besseren Ver
gleich als die oberen Mittelwerte ermöglichen würde, 
nicht möglich. Die Uebereinstimmung zwischen den Pro
ben 1 und 4 bzw. 2 und 8 kann unter diesen Umständen 
als gut bezeichnet werden. Außerdem läßt sich der etwas 
höher liegende Mittelwert bei den Tatortproben damit er
klären, daß bei der Probensicherung in fast allen Fällen 
die stärkeren Fasern leichter gefunden und sichergestellt 
werden als die dünneren. Je weni.e;er Probenmaterial un
tersucht wird. um so mehr Einfluß besitzen die wenigen 
untersuchten Fasern auf den Mittelwert. 

Als letzte Reaktion wurde das Verhalten der Fasern 
bei Behandeln mit konzentrierter Schwefelsäure in polari
siertem Licht unter dem Mikroskop bestimmt. Bei den 
Proben 1 und 4 tritt sehr ähnliches Verhalten auf jedoch 
sinn geringfü.e:ige Abweichunf!en zwischen einzelnen Fasern 
vorhanden. Aber auch zwischen einzelnen Fasern der 
Probe 4 selbst erf!eben sich Abweichungen, so daß die 
oben erwähnten Abweichune;en zwischen Probe 1 und 4 
nicht auf einer uneleichen Herkunft des Materials beruhen 
müssen. Bei den Proben 2 und 8 treten sowohl hinsicht
lich der Farbänderun_g als auch bezüglich der Lichtbrechung 
gleichlaufend Veränderungen auf. 

Zusammen! assend kann daher auf Grund der durch-
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geführten Untersuchungen über den Identitätsvergleich der 
eingesandten Proben folgendes Gutachten erstellt werden: 

Gutachten 

Die Tatortprobe 1 aus Piesendorf zeigt innerhalb der 
Schwankungen der Vergleichsprobe selbst gleiches Ver
halten wie die Probe 4 (Körper der Badehose). 

Die Tatortprobe 2 aus Dienten zeigt bei den durch
geführten Untersuchungen das gleiche Verhalten wie die 
Probe 8 (Pullover, dritter Einbrecher F. K.). Die Proben 
3, 5, 6 und 7 können mit Sicherheit aus dem Identitäts
vergleich ausgeschlossen werden. Für die Proben 1, 2, 4 
und 8 kann mit größter Wahrscheinlichkeit festgestellt 
werden, daß die Proben 1 und 4 bzw. 2 und 8 von glei
cher Herkunft sind." 

Sch. und T. konnten trotz Vorhalten vor der Hauptver
handlung zu keinem Geständnis bewegt werden. Ueber 
die Gerichtsverhandlung selbst schrieben dann die „Salz
burger Nachrichten" wie folgt: 

„Geständnis - ein Milderungsgrund 

Ein Salzburger Schöffensenat (Vorsitz OLGR Dr. Karl
huber, Staatsanwalt Dr. Margreiter) befaßte sich gestern 
wieder einmal mit den beiden gerichtsbekannten Ein
brechern Sebastian Sch., 23, und Alfred T., 24, beide aus 
Tirol. Die Gauner, die im Sommer als Alteisenhändler 
in den Pongau und Pinzgau kamen, begingen zahlreiche 
Einbrüche und wurden am 6. Juli vorigen Jahres in 
Taxenbach verhaftet. Ein Salzburger Schöffensenat ver
urteilte die beiden Burschen zu zwei Jahren schweren 
Kerkers (T.) bzw. einem Jahr schweren Kerkers (Sch). 

Die Gendarmerie, die einige ungeklärte Einbrüche in 
Piesendorf bearbeitete, stieß dabei auf Spuren, die an die 
,Arbeit' der beiden Gauner erinnerten. Während Sch. und 
T. in der Voruntersuchung jeden Zusammenhang mit den
Einbrüchen bei einem Uhrmacher in Piesendorf (Beute:
13 Uhren, 26 Ringe, 3 Halsketten, 7 Armbänder, 3 Ohr
gehänge; Wert 9000 S) und in zwei Kaufgeschäften (Beute:
Stoff, Wäsche, Tischtücher, Bekleidung, Bargeld; Wert
zirka 10.100 S) in Abrede stellten, bequemte sich der An
geklagte T. in der gestrigen Hauptverhandlung zu einem
vollen Geständnis. Sch., der weiter leugnete, wurde aber
durch die Beweise und das Geständnis seines Komplicen
überführt und erhielt für die Taten eine Zusatzstrafe von
15 Monaten schweren Kerkers. Der Wert eines vollen
Geständnisses kommt bei der Zusatzstrafe für T. zum
Ausdruck: 10 Monate schwerer Kerker.

Der Großteil der Beute, die in verschiedenen Heustadln 
versteckt wurde, konnte bis heute noch nicht zustande
gebracht werden." 

ach Rücksprache mit dem Staatsanwalt Dr. Margreiter 
ergab sich, daß er sich in der Hauptverhandlung auf das 
Gutachten des Kriminaltechnischen Referates der Abtei
lung 13 gestützt hatte und dadurch T. in die Enge treiben 
konnte. Als T. nicht mehr aus wußte, gab er zu, daß er 
im Sommer statt einer Unterhose eine Badehose zu tragen 
pflege. Diese verwendete er bei Einbrüchen und hinterließ 
am Tatort Wollfäden, die ihm dann durch Auswertung 
zum Verhängnis geworden sind. 

Nachdem er zugegeben hatte, beim Uhrmachermeister 
in Piesendorf den Einbruch verübt zu haben, zögerte er 
nicht meh,r, den Einbruch in einem Lebensmittelgeschäft 
in Piesendorf und den Einbruch in einem weiteren Ge
schäft in Bramberg einzugestehen. In allen Fällen be
zeichnete er Sch. bloß als seinen Mittäter. 

Zur Person des T. Er stammt aus einer Familie, die vom 
Hausier- und Alteisenhandel lebt. Er hat angeblich 23 Ge
schwister und kann nicht angeben, wie viele noch am 
Leben sind. Bei der Alibiüberprüfung war seine Mutter 
nicht in der Lage zu sagen, wann sie ihren Sohn zuletzt 
gesehen hatte. Sie meinte, er kommt und geht, wann es 
ihm passe und schläft meistens in irgendeinem Heustadl. 

Die gewissenhafte Tatbestandsaufnahme der beteiligten 
Posten trug dazu bei, zwei gewiegte Einbrecher über
weisen zu können. Das Gutachten des Kriminaltechnischen 
Referates der Abteilung 13 veranlaßte dann T. vor dem 
Schöffensenat sein beharrliches Schweigen aufzugeben und 
die Wahrheit einzubekennen. Wie schwierig es jedoch 
ist, einen hartgesottenen Uebeltäter zu überweisen, geht 
daraus hervor, daß Sch. trotz den Anschuldigungen seines 
Diebsgenossen und des nicht anzweifelbaren Gutachtens 
dennoch zu leugnen wagte. 

Das Strafverfahren gegen den Einbrecher F. K. ist noch 
nicht abgeschlossen. 
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Neue Gendarmerieunterkunft 
Von Gend.-Revierinspektor JOSEF BIERMAIR, 

Gendarmeriepostenkommando Molln, Oberösterreich 

Weit und breit wird man suchen müssen, um in einer 
oberösterreichischen Landgemeinde ein so schönes und 
zweckmäßig gebautes Gemeindeamtsgebäude zu finden, 
wie es die Gemeinde Molln gemeinsam mit der Gendar
merie, Post und Raiffeisenkasse errichtet hat. Unmittel
bar an der Pforte des lieblichen Steyrtalortes gelegen, 
gibt es Molln jene bauliche Dominante, der es dringend 
bedurfte. 

Dieses neue Gemeindeamtsgebäude mit seinen Neben
gebäuden wurde am 2. Oktober 1960 in feierlicher Weise 
seiner Bestimmung übergeben. 

Beim Festakte konnte Bürgermeister und Lehrer Josef 
Wolfsegger unter den Ehrengästen Landeshauptmannstell
vertreter Ludwig Bernascheck, Landesrat Plasser, die 
Landtagsabgeordneten Hans Gmeiner, Bachmayr und 
Rauch, den Präsidenten der Post- und Telegraphendirek
tion für Oberösterreich und Salzburg Dr. Dipl.-Ing. Hof
rat Karl öttl, den Gendarmerieabteilungskommandanten 
Leutnant Karl Flixeder aus Steyr, den Prokuristen der 
Zentralraiffeisenkasse Hamberger aus Linz, in Vertretung 
der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems den 
Amtsrat Josef Kaufmann und in Vertretung des Bezirks
gerichtes Grünburg den Oberoffizial Johann Emmers
berger aus Grünburg sowie zahlreiche andere Persönlich
keiten begrüßen. 

Landeshauptmannstell vertreter Ludwig Bernascheck 
übergab das Gemeindeamtsgebäude mit den Nebengebäu
den, die von schmucken Blumenanlagen umsäumt sind, 
feierlich seiner Bestimmung. 

Die Einweihung des Gemeindeamtsgebäudes nahm De
chant Josef Stegfellner aus Molln unter Assistenz des 
Pfarrers Michael Grabmann aus Frauenstein und des 
Kooperators Johann Huber aus Molln vor. 

Die Musikkapellen Molln und Breitenau liehen der 
schönen Feierstunde unter sonnigem Herbsthimmel den 
musikalischen Rahmen. 

Im Hauptgebäude ebenerdig befinden sich die G�meinue
kanzleien mit einem Sitzungssaal und die Raiffeisenkasse. 
Im ersten und zweiten Stock befinden sich je vier Woh
nungen. 

Oestlich vom Hauptgebäude im Nepengebäude ist das 
Gendarmeriepostenkommando und die Mutterberatungs
stelle und westlich vom Hauptgebäude im Nebengebäude 
ist das Post- und Telegraphenamt untergebracht. 

Sämtliche Dienststellen wurden mit neuen Kanzlei
möbeln ausgestattet. 

Die einzelnen Dienststellen haben bereits am 21. Juli 
1960 ihre hellen, freundlichen und modern ausgestatteten 
Diensträume bezogen. 

Die Baufirma Willibald Glinsner aus Molln unter Ober
aufsicht des Architekten Bernhart Krininger aus Linz 
hat in zweijähriger Bauzeit das Gemeindeamtsgebäude mit 

ebengebäuden erbaut. 
Das Gendarmeriezentralkommando hat durch Mietzins

vorauszahlung von 70.000 S den Bau der Gend:irmerie
unterkunft gefördert. 

Die Gendarmeriebeamten des Gendarmeriepostens Molln 
danken allen Vorgesetzten, die sich für die Errichtung 
und Ausstattung der Gendarmeriepostenunterkunft mit 
neuem Mobilar eingesetzt haben, für ihr fürsorgliches 
Bemühen. 

Die neue Gendarmerieunierkunrt in Molln, Oberösterreidl 

Strafbare Handlungen gegen das Vermögen im 
Strafgesetzentwurf 

1 Von Dr. WILHELM MALANIUK, Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wi n

(F o r t s e t z u n g v o n N r. 9 / 1 9 6 0) 

IV. SCHADIGUNG AM VERMöGEN

Die nunmehr zu besprechenden Delikte werden da
durch zusammengefaßt, daß Rechtsschutzobjekt nicht die 
Sache und damit eine fremde bewegliche körperliche 
Sache ist, sondern das V e r m ö g e n, demnach der In
begriff der rechtlichen Beziehungen, in welchen jemand 
steht, soweit sie w i r  t s c h a f i 1 i c h  e Werte repräsen
tieren. Vermögensschädigung bedeutet daher bei Zu
grundelegung des sogenannten wirtschaftlicnen Vermö
gensbegriffes ,jede in Geld abschätzbare Verschlechterung 
der Gesamtvermögenslage. Ich bin mir dessen bewußt, 
daß man demgegenüber den sogenannten j u r  i s t  i s c h e n 
Vermögensbegriff anhängen kann, wie ihn F i n g e  1\ 
M e r k  l und B i n d  i n  g vertreten. Das Vermögen soll 
nach dieser Ansicht auch auf andere Rechte ausgedehnt 
werden. In diesem Zusammenhang sei B o c k e 1 m a n n 
erwähnt, nach dem Vermögen alles ist, ,,dessen der 
Mensch in der Gemeinschaft bedarf, um so wie seines
gleichen leben, wirken und sich entfalten zu können. Eben 
die Gesamtheit dessen, woran und worin die wirtschaft
liche Kraft des Menschen erlaubterweise wirkt." (K o h  1-
r a u s  c h, Festschrift, S. 248). Geht man vom wirtschaft
lichen Vermögensbegriff ab, arbeitet man mit Wertmaß
stäben, die nicht allgemein bestimmbar sind. Selbstver
ständlich gehören zum Vermögen auch eine Anwartschaft, 
die Arbeitskraft, unklagbare Ansprüche, wie zum Beispiel 
verjährte Forderungen; n i c h t  dazu gehören inmate
rielle Werte. 

Im einzelnen unterscheiden sich die Vermögensdelikte 
auf folgende Weise: 

a) Durch das M i  t t e 1. Die Schädigung durch Gewalt
(Erpressung) tritt der Schädigung durch Täuschung (Be
trug) gegenüber. 

b) Bei einzelnen Tatbeständen tritt die Intensität der
Einwirkung mit Gewalt zurück - man begnügt sich mit 
der Ausnützung der Zwangslage - oder verwendet auch 
das weniger intensive Mittel der Täuschung durch Unter
lassen, weil bereits die Ausbeutung des Leichtsinns oder 
der Unerfahrenheit den Deliktstatbestand erfüllt (Wucher). 

c) Als anerkannter Vorzug ist die Einreihung der E r  -
p r e s s  u n g unter die V e r m ö g e n  s d e  1 i k t  e im G�gen
satz zum geltenden Recht zu werten, demzufolge die 
Beeinträchtigung der Willensfreiheit im Vordergrund 
stand, weshalb die Erpressung in das Hauptstück von 
,,öffentlicher Gewalttätigkeit" verwiesen wurde. Den Er
kenntnissen der Lehre entspricht es, die Erpressung, so
fern die Nötigung eine Vermögensschädigung zum Ziele 
hat, als eigenes Delikt zu behandeln im Gegensatz zur 
Nötigung schlechthin, welche die Veranlassung zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung betrifft. 

d) Schließlich gibt es Vermögensdelikte, welche einen
u n m i t  t e 1 b a r e n  Angriff auf das Vermögen zum Ge
genstand haben, wie die Erpressung oder den Betrug,
und solche, die einen m i t t e 1 b a r e n Angriff krimina
lisieren, wie die betrügerische Krida, die fahrlässige
Krida oder die Vollstreckungsvereitlung.

e) Aehnlich dem N a h e  v e r  h ä 1 t n i s zwischen Täter
und Deliktsobjekt bei den Sachentziehuq.gsdelikten, wie 
es durch den Gegensatz von Diebstahl und Veruntreuung 
charakterisiert wird, weisen auch die hier zu besprechen
den Vermögensdelikte eine Differenzierung auf, nach der 
die Erpressung und der Betrug auf der einen Seite ste
hen, während die Untreue im Mißbrauch eines ahe
verhältnisses besteht, das - begründet durch eine ein
geräumte Befugnis - dem Täter die Zufügung eines Ver
mögensnachteiles ermöglicht. 

1. Erpre sung

,,Wer vorsätzlich jemand mit Gewalt oder durch ge
fährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Un
terlassung nötigt, die den Genötigten oder einen Dritten 
am Vermögen schädigt und den Täter oder einen an-

deren unrechtmäßig bereichern soll, wird mit Gefängnis 
bis zu fünf Jahren bestraft." (§ 135 E.) 

Die Erpressung ist demnach eine Nötigung, die gegen 
die Unbeeinflußtheit der wirtschaftlichen Dispositionen 
von äußerem Zwang gerichtet ist. (S c h r ö d e r, Straf
gesetzbuch, Kommentar, S. 95.) Geschütztes Rechtsgut ist 
bei diesen Delikten nicht nur das Vermögen, sondern 
a u c h  die Freiheit. 

Dieser Tatbestand wurde im wesentlichen dem § 253 
dStGB nachgebildet bzw. auf den § 339 Entwurf 1927 
Bezug genommen. Dem Inhalt nach entspricht er auch 
dem Artikel 156 Schweizer Strafgesetz. 

Mittel der Nötigung sind G e  w a 1 t, wie nach g�lten
dem Recht, und gefährliche Drohung. Da der Entwurf 
den Ausdruck „gefährliche Drohung" der Marginalrubrik 
zu § 99 österreichisches StG entlehnt hat, ist wohl unter 
gefährlicher Drohung die in § 98 lit. b StG angeführte 
Drohung zu verstehen. 

Daß die im Tatbestand bezogene H a n d  1 u n g, D u  1-
d u n g o d e r U n t e r 1 a s s u n g, demnach das abgenö
tigte Verhalten als V e r m ö g e n s v e r f ü g u n g  dar
stellen muß, ergibt sich aus dem Charakter dieses De
liktes. 

Erpressung ist jedoch nicht nur ein Vermögens s c h ä -
d i g u n g s delikt - wi-e dies der geltenden Rechtslage 
des österreichischen StG entspricht -, sondern es wird 
ü b  e r d  i e s  die Bereicherungs a b s i c h t (Entwurf 1927, 
Schweizer Strafgesetzbuch, Deutsches Strafgesetzbuch) ge
fordert. Unter Bereicherung ist jede günstige Gestaltung 
der Vermögenslage zu verstehen. Weil die Erpressung 
hinsichtlich der Bereicherung nur ein Absichtsdelikt dar
stellt, ist wohl erforderlich, daß der vom Vorsatz um
schlossene Vermögensnachteil eingetreten ist, nicht je
doch daß der Täter die erstrebte Bereicherung erlangt 
hat. Eine s c h w e r e  Erpressung liegt vor, wenn das 
Opfer durch die zugefügte Gewillt oder gefährliche Dro
hung längere Zeit in einen qualvollen Zustand versetzt 
worden ist oder wenn der Täter in e r n s t z u  n e h m e n -
d e r  W e i s e mit Tod, Brandlegung oder der Vernichtung 
der Lebensstellung gedroht hat oder endlich, wenn er die 
Erpressung gewerbsmäßig oder gegen die nämliche Per
son fortgesetzt verübt hat: Gefängnis von fünf bis zehn 
Jahren (§ 136 E.). 

2. Betrug

,,Wer vorsätzlich jemand durch Täuschung über Tat
sachen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung 
bestimmt, die den Getäuschten oder einen Dritten am 
Vermögen schädigt und den Täter oder einen anderen 
unrechtmäßig bereichern soll, wird mit Gefängnis oder 
Arrest bis zu einem Jahr bestraft." (§ 137 E.) 

Vorweg sei festgestellt, daß dieser Betrugsbegriff sich 
grundsätzlich von dem nicht nur ein Vermögensdelikt 
darstellenden Betrug des österreichischen StG (§§ 197 ff.) 
unterscheidet. Hinsichtlich seiner Fassung folgt der Ent
wurf im wesentlichen dem Entwurf 1927 (§ 343) bzw. 
dem § 336 dStG und dem Artikel 148 des Schweizer Straf
gesetzes. 

Nach all den angeführten Sätzen ist der Betrug, wie im 
vorliegenden Entwurf, einerseits ein V e r m ö g e n s  -
s c h ä d i g u n g s d e  1 i k t  und anderseits ist B e r e i c h e  -
r u n g s a b  s i c h  t erforderlich, wie bei der bereits be
sprochenen Erpressung. 

Das einzige unterscheidende Merkmal gegenüber der 
Erpressung bildet das Mittel, nämlich die T ä u s c h u n g. 
Diese besteht in der Vorspiegelung falscher Tatsachen 
oder in der Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tat
sachen. Sie kann im Handeln oder auch im Unterlassen 
bestehen, sofern für den Täter eine Rechtspflicht zum 
Tätigwerden bestand. 

Beachtlich ist die Unterscheidung in der Formulierung 
gegenüber dem geltenden Recht. Hinsichtlich der Täu
schung in Gegenüberstellung zu den „listigen Vorstel-
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lungen" als Mittel des Betruges. Als l i s t i g  wurden 
von der Rechtsprechung Handlungen angesehen, wenn 
ihnen nach der Lage der konkreten Verhältnisse, nach 
der Persönlichkeit des Getäuschten eine b e s o n d e r e
Eignung zur Täuschung zukommt. (OGH 14. November 
1930, ZBl. Nr. 3/1932; 30. November 1908, Slg. 3516 und 
OGH 23. März 1937, ZBl. Nr. 4/1938.) Das Schweizer Straf
gesetzbuch spricht von a r g 1 i s t i g e m Irreführen oder 
den Irrtum eines anderen a r g l i s t i g  benützen. Nach 
dieser Formulierung genügen falsche Angaben nicht, wenn 
sie leicht überprüft werden können, es sei denn, daß der 
Täter den Getäuschten davon abhält oder diesem die 

achprüfung nicht zuzumuten war. Nach vorliegender 
Formulierung, die weder List noch die weitergehende 
Arglist erfordert, genügt die vorsätzliche Täuschung, dem
nach das Aufstellen einer bewußt unwahren Behauptung. 
Es ist n i c h t  erforderlich, daß besondere, auf Ver
deckung der Wahrheit gerichtete Maßnahmen getroffen 
werden. Täuschungshandlung ist demnach jedes zur Irre
führung bestimmte, in Wort, Schrift, Geste oder schlüs
siger Handlung hervortretende Verhalten, wobei immer 
das G e s a m  t v e r h a 1 t e n des Täters und der ihm inne
wohnende Sinn, nicht eine abgesonderte Einzelbetrach
tung maßgebend ist (LK. S. 439). 

Daß es für den Betrug zum Unterschied von der Er
pressung begriffswesentlich ist, daß der Getäuschte die 
sein Vermögen schädigende Handlung selbst setzt, bedarf 
keiner näheren Erläuterur_i.g. 

Als A r t e n  d e s  B e t r u g e s  sind folgende anzuführen: 
a) S c h w e r e r B e t r u g  : Betrug durch eine gefälschte

Urkunde, durch ein gefälschtes Beweiszeichen, durch 
falsches Maß oder Gewicht, durch Wegräumen oder Ver
setzen von Grenzzeichen, durch Ausgeben für einen Amts
träger, durch Behaupten eines obrigkeitlichen Auftrages 
oder einer solchen Befugnis, oder durch die Absicht 
einen 1500 S übersteigenden Schaden herbeizuführen: Ge
fängnis bis zu fünf Jahren. (§ 138 E.) 

Damit übernimmt der Entwurf österreichisches Rechts
gut. 

Hervorzuheben ist nur, daß der schwere Betrug hin
sichtlich des Qualifikationsmerkmales: 1500 S übersteigen
der Schaden ein A b s i c h t s delikt ist. 

b) Wie in anderen Gesetzen ist der g e w e r  b s -
m ä ß i g e B e t r u g (Gefängnis von fünf bis zu zehn 
Jahren) ebenso wie der g e m e i n  g e f ä h r 1 i c h  e B e  -
t r u g, wenn nämlich durch die Tat die Volkswirtschaft 
oder die wirtschaftliche Existenz einer größeren Anzahl 
von Personen geschädigt worden ist (§ 139 Abs. 2), ge
sondert kriminalisiert. 

c) Das gleiche gilt für den V e r s i c h e r u n g s -
b e t r u g. 

,,Wer vorsätzlich eine gegen Untergang, Beschädigung, 
Verlust oder Diebstahl versicherte Sache in der Absicht 
zerstört, beschädigt oder beiseite scha,fft, sich oder einem 
anderen die Versicherungssumme zu beschaffen oder den 
Versicherer zu schädigen, wird mit Gefängnis bis zu fünf 
Jahren bestraft." (§ 140 E.) 

Damit hat der vorliegende Entwurf im Gegensatz zum 
österreichischen Gesetz und auch zu Artikel 148 Schwei
zer . Strafgesetz, welches keine Sonderbestimmung kennt, 
und auch im Gegensatz zum § 365 dStGB, welches den 
Versie'herungsbetrug auf Feuers- und Schiffsgefahr ein
schränkt, in Uebernahme der Bestimmungen des § 346 
Entwurf 1927 eine auf den neuesten Stand der Lehre 
und Rechtsprechung gebra,chte Formulierung gefunden. 

So wurde ein Sondertatbestand geschaffen, der, obwohl 
die Marginalrubrik die Bezeichnung Betrug enthält, nicht 
sämtliche Tatbestände des Betruges aufweist. Wesentlich 
ist die Feststellung für die G e  w e r  b s m ä ß i g k e i t des 
Betruges, für dessen Ermittlung eben ein Versicherungs
betrug nicht herangezogen werden kann. 

D e l i k t s o b j e k t ist eine v e r s i c h e r t e S a  c h e, 
und zwar gegen Untergang, Beschädigung, Verlust oder 
Diebstahl. Die Erweiterung gegenüber dem geltenden 
Recht greift daher vor allem hinsichtlich des Gegeri
standes durch, weil § 170 StG nur die Inbrandsetzung 
des Eigentumes kriminalisiert und nicht auf sonstige Schä
digungen und dergleichen Bezug nimmt. Die D e  1 i k t s -
h a n d 1 u n g bildet das Zerstören, Beschädigen oder Bei
sei teschaffen. Selbstverständlich kann dies auch durch 
Unterla,ssung geschehen. 

Der Versicherungsbetrug erfordert im Gegensatz zu 
dem Betrug nach § 137 ff. nicht die Bereicherungsabsicht 
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im allgemeinen, sondern i m b e s o n d e r e n die Absicht, 
sich oder einem anderen die Versicherungssumme zu ver
schaffen, oder die Absicht, den Versicherer zu schädigen. 
Der Erfolg gehört nicht zum Tatbestand. Vollendet ist 
die Tat mit der Zerstörung, Beschädigung oder mit dem 
Beiseiteschaffen einer Sache, wobei es keinen Unterschied 
macht, ob diese versicherte Sache beweglich oder un
beweglich ist. 

d) B e t r ü g s a r t i g e D e l i k t e g e r i n g e r e n
U n r e c h t s g e h a l t e s

Den in der Folge zusammen angeführten Delikten der 
Z e c h p r e 11 e r ei (§ 141), der E r s c h 1 e i c h u n g e i n e r 
L e i s t u n g  (§ 142) und dem N o t  b e t r u g  ist gemein
sam, daß ihr Unrechtsgehalt ein geringfügiger ist, weshalb 
für alle diese Delikte im Entwurf vorgesehen wurde, daß 
die Tat nur auf Verlangen verfolgt wird und daß in be
sonders leichten Fällen das Gericht von Strafe absehen 
kann. Beim Notbetrug wurde überdies festgelegt, daß er 
im Familienverhältnis bzw. in der Hausgemeinschaft straf
frei �eibt. 

aa) Zechprellerei 
„Wer vorsätzlich sich in einem Gasthof oder in einer 

Pension beherbergen oder sich in einer Wirtschaft oder 
Pension S,Peisen oder Getränke vorsetzen läßt und den 
Wirt um die Bezahlung prellt, wird mit Arrest bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 30.000 S be
straft. 

Die Tat wird nur auf Verlangen des Verletzten ver
folgt. 

In besonders leichten Fällen kann das Gericht von 
Strafe absehen." (§ 141 E). 

Im wesentlichen besteht das Delikt im Auftreten als 
zahlungswilliger und zahlungsfähiger Gast beim Fehlen 
entsprechender Mittel. Das ist das im Tatbestand gefor
derte P r  e 11 e n und damit die für betrugsartige Hand
lungen charakteristische V o r s p i e g e 1 u n g, die bei der 
Zechprellerei eben durch schlüssige Handlungen, nämlich 
durch das Inanspruchnehmen einer Beherbergung oder das 
Vorsetzenlassen von Speise und Trank, erfolgt. 

Weil sich der Täter bereits dadurch bereichert und so
mit auch das Opfer schädigt, ist das Delikt im Gegensatz 
zum Betrug nicht als Absichtsdelikt konstruiert. Vollend<:>t 
ist die Tat mit der I n a n s p r u c h n a h m e der oben 
angeführten Leistungen ohne Bezahltfng. Was vorher liegt 
kann als Versuch gewertet werden, wenn die für diesen 
Begriff notwendigen Voraussetzungen vorliegen. 

bb) Erschleichung einer Leistung 
,,Wer vorsätzlich die Beförderung durch eine dem ö!fenl

lichen Verkehr dienende Anstalt oder den Zutritt zu einer 
Aufführung, Ausstellung oder anderen Veranstaltung durch 
Täuschung über Tatsachen erschleicht, ohne das fest
gesetzte Entgelt zu entrichten, wird, wenn das Entgelt 
nur gering ist, mit Arrest bis zu einem Monat oder mit 
Geldstrafe bis zu 1500 S bestraft (§ 142 E.). 

Dieses Delikt wurde dem § 467 a StG und dem § 347 
Entwurf 1927 entsprechend konstruiert, wobei die Ab
weichung, daß neben der Veranstaltung die „Einrichtung" 
nicht genannt ist, hingegen die A u s  s t e 11 u n g eigens 
angeführt ist, für den Inhalt dieser Begriffsbestimmung 
nicht von Wesenheit ist. W e s e n  t 1 i c h  ist allerdings, 
daß nicht wie im § 467 a StG die Erschleichung 1 i s t  i g, 
sondern bloß durch T ä u s c h u n g erfolgen muß. U eber 
die Bedeutung dieser Unterscheidung wurde bereits beim 
Betrugsbegriff abgehandelt. 

Das E n t g e 1 t muß g e r i n g sein. Die Ausfüllung die
ses Begriffes ist, wie nach geltendem Recht, der Recht
sprechung vorbehalten. 

N e u  ist die Schaffung eines Tatbestandes für den so
genannten A u t o m a t e n b e t r u g. 

,,Ebenso wird bestraft, wer sich vorsätzlich die Lei
stung eines Automaten verschafft, ohne das Entgelt zu 
entrichten" (§ 142 Abs. 2 E.). 

Die Vorschrift über den Automatenbetrug umfaßt nicht 
nur die heute nicht erfaßbaren Fälle der Erschleichung 
der Werkleistung sogenannter Leistungsautomaten, son
dern auch die Erschleichung der Leistung eines Waren
automaten. Die AI}wendung der Diebstahlsbestimmungen 
im letzten Falle wird demnach nach künftigem Recht 
durch die Sondernorm ausgeschlossen sein. Die hier ver
tretene Meinung ist allerdings nicht unbestritten, weil die 

deutsche Rechtsprechung (BGH MDR 1952 Seite 563) bei 
gleicher Fassung des Tatbestandes (§ 265 a dStG) die 
mißbräuchliche Benützung eines Warenautomaten nach 
wie vor als Diebstahl wertet. Die hier vertretene Ansicht 
wird von der Begründung (S. 255) zum Entwurf 1927 
§ 347 geteilt.

cc) otbetrug
,,Wer aus Not betrügt und nur geringen Schaden zufügt, 

wird mit Arrest bis zu einem Monat oder· mit Geldstrafe 
bis zu 1500 S bestraft. 

Die Tat wird nur auf Verlangen des Verletzten verfolgt, 
In besonders leichten Fällen kann das Gericht von 

Strafe absehen. 
Wer die Tat gegen seinen Ehegatten, seine Eltern, Kin

der oder Geschwister oder wer sie gegen einen anderen 
Angehörigen begeht, mit denen er in Hausgemeinschaft 
lebt, bleibt von Strafe frei" (§ 143 E.). 

Damit greift der Entwurf die Regelung des § 345 E 1927 
fast wörtlich auf bzw. den § 264 a des dStGB. Durch die 
Fassung dieses Deliktes, nämlich durch den Gebrauch des 
Wortes „betrügt", werden die Tatbestandsmerkmale des 
§ 137 in ihrer Gesamtheit übernommen. G er i n  g ist ein
Schaden unter den gleichen Voraussetzungen, unter denen
ein Entgelt als gering zu betrachten ist.

Damit hat der Entwurf über das geltende Recht hin
aus auch für den Betrug im allgemeinen einen der Ent
wendung analogen Tatbestand geschaffen. 

3. Warenfälschung

Qualität und richtige Bezeichnung der Waren werden 
durch eine allgemeine Vorschrift bisher nicht gewähr
leistet. Soweit nicht Betrug vorliegt, sind W a r e n f ä 1 -
s c h u n g e n nur im Bereich der Lebens- und Genuß
mittel strafbar. So nach §§ 11, 12 Lebensmittelgesetz 
Nr. 328/1929. 

Der allgemeine Begriff der Ware ist daher dem öster
reichischen StG im allgemeinen fremd. Zum erstenmal 
hat das Bedarfsdeckungsstrafgesetz den Begriff der Ware 
beim Ueberlassen oder Erwerb der dem freien Verkehr 
entzogenen Waren verwendet. Auch das Schweizer Straf
gesetzbuch beschäftigt sich mit der Warenfälschung bzw. 
dem Inverkehrbringen, Einführen und Lagern gefälschter 
Waren. 

Gegenstand dieser Delikte sind demnach Waren. W a r e  
ist alles, was im Handel und Verkehr abgesetzt wird und 
als Gegenstand des Handels und Verkehrs Vermögenswert 
besitzt. Hiebei ist es gleichgültig, ob die Sache fabriks
mäßig hergestellt wurde (Fabriksware) oder handwerklich 
verarbeitet (Maßarbeit) wird oder ob sie endlich in ihrer 
in der Natur vorkommenden Gestalt oder Form in den 
Handel gebracht wird (wie Früchte, Chemikalien, Sand, 
Kies und dergleichen). Auch außer Kurs gesetzte Brief
marken sind zum Beispiel Waren. 

Nach wie vor bleibt wie im geltenden Recht (§§ 11 und 
12 Lebensmittelgesetz) wesentlich, daß die Verfälschung 
zum Z w e c k e d e r T ä u s c h u n g im Handel und Ver
kehr erfolgt. 

a) W a r e n f ä l s c h u n g i m e n g e r e n S i n n e
„Wer vorsätzlich eine Ware zur Täuschung im Handel 

und Verkehr nachmacht, verfälscht oder im Wert ver
ringert, wird mit Arrest bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 30.000 S bestraft. Beide Strafen kön
nen nebeneinander verhängt werden. 

Wer die Tat gewerbsmäßig begeht, wird mit Gefängnis 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Beide 
Strafen können verbunden werden" (§ 145 E.). 

Die D e l i k t s  h a n  d 1 u n g besteht, wie im geltenden 
Recht, im Nachmachen oder Verfälschen. Hiezu kommt 
noch in Anlehnung an Artikel 153 Schweizer Strafgesetz
buch die W e r t v e r r i n g e  r u n g. Letzteres liegt bereits 
vor, wenn die Ware geringeren Handelswert hat, als durch 
ihr Aussehen, ihre Bezeichnung oder ihre Aufmachung, 
vorgetäuscht wird. Liegt Nachmachung oder Verfälschung 
vor, so ist Wertminderung nicht erforderlich. 

Das Delikt muß vorsätzlich gesetzt werden. 

b) I n  v e r k e h r b r i n g e n g e f ä 1 s c h t e r W a r e n
Dieses Delikt kann sowohl v o r s  ä t z  1 i c h  (§ 146 Abs.1)

oder auch f a h r  1 ä s s i g (§ 146 Abs. 3) gesetzt werden. 
aa) ,,Wer vorsätzlich nachgemachte, verfälschte oder im 

Wert verri�erte Waren als echt, unverfälscht oder voJl-

wertig feilhält oder sonst in Verkehr bringt, wird mit 
Arrest bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
30.000 S bestraft. Beide Strafen können verbunden werden. 
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich Waren unter einer 
falschen Bezeichnung feilhält oder sonst in Verkehr 
bringt" (§ 146 Abs. 1 E.). 

Bei Gewerbsmäßigkeit: Gefängnis bis zu drei Jahren . 
oder Geldstrafe. Verbindung beider Strafen zulässig. 

Sinngemäß ist wohl auch hier, obwohl der Tatbestand 
dieses Merkmal nicht enthält, die Täuschungsabsicht er
forderlich. Im übrigen darf auf die Bestimmungen des 
Lebensmittelgesetzes hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale 
als echt, unverfälscht bzw. vollwertlg, feilhalten oder sonst 
in Verkehr bringen verwiesen werden. Das gleiche gilt 
für das Feilhalten unter einer falschen Bezeichnung. Her
vorzuheben ist, daß nach der herrschenden Rechtsprechung 
der Ausd_ruck „falsche Bezeichnung" (im § 145 Entwurf) 
nicht auf die Benennung der Ware zu beschränken ist, 
sondern vielmehr - von allgemein üblichen, wenn auch 
nicht ganz zutreffenden Warenbezeichnungen abgesehen -
auf falsche Angaben über Ort, Zeit oder Art der Herstel
.lung, über die Beschaffenheit, Mengen- oder Gewichtsver
hältnisse der Waren umfaßt. 

Die fahrlässige Begehung der Tat wird mit Geldstrafe 
bis zu 1500 S bestraft. 

c) E i n  f ü h r e n u n d E i n  1 a g e r n g e f ä 1 s c h t e r
W a r e n

„Wer vorsätzlich nachgemachte, verfälschte oder im 
Wert verringerte Waren, die zur Täuschung im Handel 
und Verkehr dienen sollen, einführt oder einlagert, wird 
mit Arrest bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 30.000 S bestraft. Beide Strafen können verbunden 
werden" (§ 147 E.). 

Da dieser Deliktstatbestand, im Gegensatz zu Art. 155 
Schweizer Strafgesetzbuch zwischen den Worten „die" 
und „zur Täuschung", nicht die Worte „wie er weiß" auf
genommen hat, so ist hinsichtlich des. Tatbestandsmerk
males „Waren, die zur Täuschung im Handel und Verkehr 
dienen sollen", der dolus eventualis n i c h t  ausgeschlossen. 

(Schluß folgt) 

EIN BEGRIFF FÜR JEDEN ... 
der beim Einkauf Wert auf erstklassli:e Qua.JiUll, Paßform und 
niedere Preise legt, Ist das 

BEKLEIDUNG 
TEXTJLIEN 

WARENHAUS 

"B1-KRI" 
Wien V, Schönbrunner Straße 94 

Wien Vill, Lerchenfelder Slroße 150 

SCHUHE 
LEDERWAREN 

WÄSCHE 
LINOLEUM 

TEPPICHE 
PLASTIKW AREN 

WACHSTUCH 
VORHÄNGE 

MODEWAREN 
SCHIRME 

UHREN 
GOLDWAREN 

PARFÜMERIE 
.ELEKTROGERÄTE 

MODERNER HAUSHALTSBEDARF U. V. A. 

Nehmen auch Sie unser Uberaus vorcell

baftes Teilzahlungssystem mit den 
großen Begünstigungen In Anspruch: 

Ftlr Gendarmerie und deren Angehörige 

► ohne Anzahlung
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Gendarmeriedienstjubiläum 
Von Gend.-Bezirksinspektor LUDWIG HERZOG, 

Genda.rmeriepostenkommando Mürzzuschlag, Steiermark 
40 Jahre waren es am 1. September 1960, daß der Be

zirksgendarmeriekommandant von Mürzzuschlag, Gendar
meriekontrollinspektor Karl J a k o b  in den Dienst der 
Gendarmerie trat. Wahrlich ein Anlaß, in dem Hasten der 
Zeit ein wenig Einhalt und Rückschau zu halten. 

An diesem Tage hatten sich daher alle dienstlich ab
kömmlichen dienstführenden und eingeteilten Beamten 
des Bezirkes Mürzzuschlag im festlich geschmückten Saal 
des Hotels Sandwirt in Mürzzuschlag eingefunden, um 
ihren Jubilar die ihm gebührende Ehrung zu erweisen. 

Eine besondere Note erhielt diese Feier durch die An
wesenheit des Gendarmerie-Abteilungskommandanten von 
Bruck an der Mur, Gendarmerieoberstleutnant Josef 
W i e s  a u  e r, RR Dr. Fritz Bla s e  r, der in Vertretung des 
beurlaubten Bezirkshauptmann „ ORR Dr. Hans B a u e r  
schienen war, und der beiden Personalvertreter des Lan
desgendarmeriekommandos für Steiermark, Gendarmerie
bezirksinspektor Walter P u r  s c h und Alois P o s t  1. 

In überaus markanten und herzlichen Worten würdigte 
der Abteilungskommandant Oberstleutnant Wiesauer den 

Der Abteilungskommandant, Gend.-Oberstleutnant Josef Wiesauer, 
beglückwiln cht den Bezirks-Gendarmeriekommandanten von Mürz-

zuschlag, Gend.-Kontrollinspektor Karl Jakob 

Werdegang und die Verdienste des Geehrten in der Gen
darmerie, im besonderen seine Leistungen als Bezirks
gendarmeriekommandant von Mürzzuschlag seit 28. Mai 
1945. Die Erfüllung seiner Pflicht wurde Kontrollinspek
tor Jakob speziell während der Zeit der englischen und 
ru sischen Besatzung wahrlich nicht leicht gemacht, noch 
dazu, wo es an ausgebildeten Gendarmeriebeamten und 
technischen Hilfsmitteln fehlte. 

Oberstleutnant Wiesauer dankte im Namen des Landes
gendarmeriekommandanten sowie im eigenen Namen Kon
trollinspektor Jakob für seine vorzügliche, stets mit grö
ter Gewissenhaftigkeit und oftmals belobten vorzüglichen 
Dienstleistung in der Gendarmerie und wünschte ihm wei
terhin volle Gesundheit und Schaffensfreude. 

Ebenso beglückwünschte RR Dr. Blaser den Geehrten 
zu seiner 40jährigen aktiven Dienstzeit in der Gendar
merie und hob die vorbildliche und äußerst wertvolle 
Zusammenarbeit zwischen Dienstbehörde und Gendar
merie hervor. 

Namens aller dienstführenden und eingeteilten Beamten 
des Bezirkes dankte der Stellvertreter des Bezirksgendar
meriekommandanten Gendarmeriebezirksinspektor Valen
tin F i d 1 e r  dafür, daß er für die Sorgen und Nöte sei
ner Beamten stets volles Verständnis zeigte und ver
sicherte ihm weiterhin treuester Anhänglichkeit. 

Die Grüße der Landesleitung Steiermark des 0GB über
brachte Bezirksinspektor Walter P u r  s c h, dankte dem 
Jubilar für seine nun schon 40jährige treue Mitgliedschaft 
zum öGB und erwähnte speziell die Verdienste, die sich 
Kontrollinspektor Jakob in seiner mehr als zehnjährigen 
Funktion als Vorsitzender der Gewerkschaft der öffent
lich Bediensteten, Bezirk Mürzzuschlag, erworben hat. 

Zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag erhielt 
der Geehrte ein schönes Geschenk in Form eines Siegel
ringes. 
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Kameradschaftsfeier 
Von Gend.-Kontrollinspektor FRANZ GATTERWE, 

Bezirksgendarmeriekommandant in Horn, Niederösterreich 
Montag, den 12. September 1960, veranstalteten die Gen

darmeriebeamten des Postens Horn eine schlichte Ka
m�adschaftsfeier, bei der der stellvertretende Posten
kommandant Revierinspektor Franz R e i t  t e r  aus Anlaß 
seines 50. Geburtstages Gegenstand zahlreicher Ehrungen 
war. 

Der Postenkommandant, Bezirksinspektor Robert M a n  g, 
übermittelte die Glückwünsche des ganzen Postens und 
schilderte den dienstlichen Werdegang des Jubilars, der 
trotz verschiedener Schicksalsschläge nie versagte und 
auch nicht verzagte. Nach Ueberreichung eines sinn
vollen Geschenkes seiner Kameraden wurde der Wunsch 
zum Ausdruck gebracht, daß Revierinspektor Reitter auch 
weiterhin so erfolgreich wie bisher im Gendarmeriekorps 
dienen möge. 

Der Bezirksgendarmeriekommandant, Kontrollinspektor 
Franz G a t t e r  w e, beglückwünschte den Jubilar besonders 
herzlich und gedachte in seiner Ansprache der gemein
samen Dienstzeit beim österreichischen Bundesheer in 
Krems sowie der späteren, wenn auch gefahrvollen, so 
doch unvergeßlichen Dienstzeit in der österreichischen 
Bundesgendarmerie, wo der Jubilar in der schwierigsten 
Zeit auf gefahrvollem Posten stand und durch seinen Mut 
und seine Unerschrockenheit auch jenen Elementen die 
Stirn bot, die· unter dem Schutze einer ausländischen 
Macht Oesterreichs Wiederaufbau zu vereiteln suchten. 

Der stellvertretende Bezirksgendarmeriekommandant 
Revierinspektor S t e i n e  r, entbot dem Jubilar die Glück� 
wünsche der Gewerkschaft der Gendarmeriebeamten des 
Bezirkes Horn und des Sektionsvorstandes Niederöster
reich. 

Das Bezirksgendarmeriekommando r überreichte hierauf 
dem Jubilar ein Geschenk, das nicht nur dem Jubilar 
selbst, sondern auch seiner großen Familie zur Freude 
gereichen sollte. 

Sichtlich gerührt, aber auch überrascht über diese 
Ehrung, dankte Revierinspektor Reitter allen Kameraden 

Gend.-Revierinspektor Franz Reitter im Kreise seiner Kamerad-::n 

für diesen schön vorbereiteten Kameradschaftsabend, ins
besondere aber dem Bezirksgendarmerie- und Posten
kommandanten für die ehrenden Worte und Glückwünsch:... 
zu seinem 50. Geburtstag. 
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V E R B A N D s N A C H R I C H T E N 

2. Ordentliche Hauptversammlung des ÖGSV in Rust
1 Von Gcnd.-Major IEGFRIED WEITLANER, Vizepräsident des öGSV 1 

Während am 28. September 1960 die Verbandsleitung des 
öGSV in Rust tagte, an der zeitweise auch die Fachbeiräte, 
Major H o c k, Gendarmerierittmeister Dr. B o s i n  a upd 
Gendarmerierittmeister W ü n s c h  teilnahmen, war für den 
29. September 1960 die 2. Ordentliche Hauptversammlung
anberaumt. Bei dieser Hauptversammlung konnten die 
Delegierten aller bestehenden acht Gendarmeriesport
vereine Oesterreichs begrüßt werden. 

Das von der: Hauptversammlung abgesandte Grußtele
gramm hat der Präsident des öGSV, Gendarmeriezentral
kommandant General Dr. Josef Ki m m e  1, wie folgt be
antwortet: 

,,Für die mir von der Hauptversammlung des Oester
reichischen Gendarmeriesportverbandes übermittelten Grüße 
darf ich Ihnen sowie den übrigen Teilnehmern verbind
lichst danken und verbleibe mit besten Grüßen 

Dr. Josef Ki m m e  1, Gendarmeriegeneral." 

Der Gendarmeriesportverein Burgenland, der eingeladen 
hatte, die diesjährige Hauptversammlung in Rust abzu
halten, hatte in hervorragender und kameradschaftlicher 
Art die Vorbereitungen so getroffen, daß die Verbands
leitungssitzung und die Hauptversammlung trotz des gro
ßen Programms erfolgreich abgewickelt werden konnte. 
Ihm gebührt daher der besondere Dank des öGSV. 

Aus den Berichten der Verbandsleitungsmitglieder konn
ten alle Delegierten entnehmen, daß der öGSV das ab
gelaufene Jahr in jeder Weise als erfolgreich bezeichnen 
kann. Seit seinem Bestehen waren ihm sofort schwierige 
Aufgaben übertragen worden. So mußte er - wie aus 
dem Bericht des Vizepräsidenten zu entnehmen war - mit 
d�m Landesgendarmeriekommando Salzburg die Bundes
skimeisterschaften 1960 in Saalbach vorbereiten und or
ganisieren. Die Bundesskimeisterschaften 1960 nahmen 
einen glanzvollen Verlauf und errangen die Anerkennung 
der beteiligten Ressorts. Auch der Bundesminister für 
Inneres hatte für die klaglose Vorbereitung und Durch
führung der Bundesskimeisterschaften dem öGSV seinen 
Dank und die Anerkennung ausgesprochen. 

Durch die Tatsache, daß das Gendarmeriezentralkom
mando die vom öGSV bezüglich Ausrüstung und Vor
bereitung der Rennläufer zu dieser Großveranstaltung ge
stellten Anträge weitestgehend genehmigte, konnte der 
Vizepräsident darauf hinweisen, daß es der Gendarmerie 
vor allem in den alpinen Disziplinen gelang, hervorragende 
Plätze zu errinien. 

Aber auch unsere Langläufer haben im abgelaufenen 
Winter ihr Bestes gegeben, konnten bei den österreichi
schen Meisterschaften beachtliche Plätze erringen und 
provisorischer Gendarm H e i g e n h a u s e  r des GSVS er
rang sogar den begehrten Titel eines Oesterreichischen 
Jugendmeisters in der nordischen Kombination. 

So war - wie der Vizepräsident berichtete - die ab
gelaufene Wintersaison für den öGSV ein organisatori
scher und ein sportlicher Erfolg. 

Im vergangenen Sommer entwickelten die einzelnen 
Gendarmeriesportvereine eine äußerst rege Tätigkeit, führ
ten oft über die Grenzen ihres Landes hinaus anerkannte 
Sportfeste, Fuß- und Faustballturniere sowie Leichtathle
tikmeetings dur eh, und einzelne Mitglieder der Gendar
meriesportvereine konnten sich auch bei allgemeinen 
Meisterschaften hervorragend placieren. 

Der Vizepräsident wies darauf hin, daß der öGSV sich 
für zwei Veranstaltungen besonders interessierte: einer
seits für die Teilnahme an der XV. Internationalen Poli
zei-Sternfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Hier konnte 
der Verband erreichen, daß eine offizielle Mannschaft 
an dieser internationalen Veranstaltung teilnehmen konnte. 

Anderseits hatte der Polizeisportverband den OGSV ein
geladen, an den .für September 1960 ausgeschriebenen 
Oesterreichischen Polizei-Fünfkampfmeisterschaften teil
zunehmen. 

Erstmalig traf eine solche Einladung bei der Gendar
merie ein, und der Verband war vor die Aufgabe gestellt, 
in kürzester Zeit eine Mannschaft für diese schwierige 
Disziplin vorzubereiten. Dank der besonders hervorzu
hebenden sportlichen Einstellung von Mitgliedern des 
GSV Niederösterreich und des GSV Salzburg konnte eine 
Mannschaft des öGSV zusammengestellt, trainiert und 
zu den Polizei-Fünfkampfmeisterschaften geschickt werden. 

Gendarmerierevierinspektor Rudolf K o v a r des GSVNö 
errang in der Altersklasse I den ersten Platz. Die pro
visorischen Gendarmeriebeamten S c  h r e t t e  r, T e  n k und 
S t r a u b i n g e r  ·des GSVS errangen unter der bewähr
ten Führung des Gendarmeriebezirksinspektors S t  a s n y 
des GSVS in der Mannschaftswertung den dritten Platz 
und konnten zum Beispiel beim 3000-m-Lauf unter den 
47 Teilnehmern den dritten, sechsten und zehnten Platz 
belegen. Eine erfreuliche Leistung, zu der man allen Teil
nehmern der öGSV nur herzlichst gratulieren kann. 

Der Vizepräsident wies in seinem Arbeitsbericht noch 
(Fortsetzung auf Seite 22) 



Photographie in der Gendarmerie 
Erfolge des GRyi. Franz Dutzler bei internationalen Photoausstellungen 

Von Gend.-Rittmeister ALBRECHT SCHRöDER, Leiter der Photosektion des GSVOö 

. Der erste Bericht der Photosektion des GSVOö will 
den Lesern einen Ueberblick über die Leistungen geben, 
die den stellvertretenden Sektionsleiter, Gendarmerie
rayonsinspektor Franz D u  t z l e r, in den letzten Jahren 
in die Spitzengruppe der Amateurphotographen aus aller 
Welt brachte. Sie haben seinem Namen in den Fachkreise� 
aller Länder guten Klang gegeben; sie gereichen aber 
auch der gesamten Gendarmerie zu hoher Ehre, und es 
scheint mir daher nicht vermessen zu sein, den Rahmen 
der obligaten Gendarmeriebescheidenheit zu sprengen und 
sie wenigstens auszugsweise darzustellen. 

Ein Wort aber voraus: 
Die Gendarmeriesportvereine haben zwei wesentliche 

Ziele: Die Freizeit ihrer Mitglieder gestalten zu helfen und 
dies insbesondere auch auf Gebieten zu tun, die gleich
zeitig Bestandteile unseres so umfassenden Dienstes sind. 
Da die Photographie aus dem Erkennungsdienst (das Wort 
im weitesten Sinn aufgefaßt) nicht mehr wegzudenken ist 
und wohl fast jeder Mensch andenkenwürdige Situationen 
fürs „Familienalbum" festhält, war damit das erwähnte 
Doppelziel gegeben, das in der Gründung der Photosektion 
seinen Niederschlag fand. 

Ueberall dort, wo persönliche Neigungen eines Gendar
men das Dienstinteresse zu fördern in der Lage sind, er
gibt sich sofort die vornehme Aufgabe der Vorgesetzten, 
diese Neigungen zu fördern. Es liegt auf der Hand: Jedes 
privat aufgenommene Photo gibt dem Photographen ein 
Winziges mehr an jener Routine, die ihm dann bei seinen 
weiteren privaten, natürlich aber auch bei seinen dienst
lichen Aufnahmen zugutekommt. Das hundertste Photo, 
das ich von meiner Frau, meinen Kindern, dem Haus, 
dem Auto, der Heimat und dem Urlaubsort aufnehme, 
wird besser sein, als das erste; ich werde bei dieser Auf
nahme vielleicht schon weggekommen sein vom Ansichts
kartenklischee und werde meine Familie nicht mehr mit 
gezwungener Haltung, Schatten im Gesicht, mitten ins 
Bild stellen, sondern hübschere Kombinationen finden. 
Ich werde aber auch den nächsten Verkehrsunfall g·mz 
anders zu photographieren in der Lage sein als zuvor und 
werde kaum mehr Angst haben vor schwarzen Negativen. 
Die Kamera wird mir ein lieber Vertrauter geworden sein. 

Wenn ich im folgenden von den internationalen Erfol
gen unseres stellvertretenden Sektionsleiters, des Rayons
inspektors Franz Dutzler, spreche, so bin ich mir natür
lich dessen bewußt, daß es nicht das Ziel der Masse un
serer Mitglieder ist, derartige Spitzenleistungen zu erbrin
gen. Ich weiß auch, daß die Mehrzahl aus den verschie
densten Gründen dazu nicht in der Lage wäre. Ich weiß 
auch, daß jene Leistungen nicht ausschließlich Frucht der 
oben angedeuteten Routine sein können. 

Die kleine Auswahl möge aber ein Glückwunsch an den 
Ausgezeichneten sein und eine Anregung an unsere Gen
darmen, an unsere Sektionsmitglieder: In größerem oder 
kleinerem Maße kann und möge jeder nachstreben. Und 
in größerem oder kleinerem Maße wird jeder staunen, 
um wieviel liebenswerter bald die Aufnahmen fürs Fami
lienalbum, um wieviel anerkennenswerter bald die Dienst
aufnahmen ausfallen werden. 

Wo soll ich bei Dutzlers internationalen Preisen be
ginnen? 

1959 

Erster Tauernkristall in Lienz (Osttirol) beim nationalen 
Farbdiawettbewerb (angesichts der repräsentativen Beteili
gung eine Quasi-Staatsmeisterschaft), 

3. Preis beim Photowettbewerb des Oesterreichischen
Gewerkschaftsbundes, 

4. Preis beim Agfa-Ford-Taunus-Wettbewerb unter zirka
5000 Einsendungen, 

Ehrenpreis in Washington, 
Bronzemedaille in Mönchen-Gladbach, DBR, 
4. Preis im Braun-Hoby-Wettbewerb unter zirka 100.000

Einsendungen, 
Ehrenpreis der Internationalen Polizeiphotoausstellung in 

Tokio. 
1960 

Silbermedaille bei der österreichischen Verbandsmeister
schaft, 

Silberplakette, das ist der 1. Preis für Naturaufnahmen 
in Melbourne, Australien, 

Goldplakette, das ist der 1. Preis in Waarnambool, 
Australien, 
- -Ehrenpreise in Chikago (USA), Sidney (Australien),
Rochester (USA), Sacramento (USA), Ontario (Kanada), 

Silbersiegel in Salisbury, Großbritannien. 
Spezialpreis für Naturaufnahmen in Santa Barbara, USA, 
1. Preis in Lurgan, Irland,
Silbermedaille in Rio de Janeiro,
2. Tauernkristall beim Farbdia-Wettbewerb in Lienz

(siehe 1959). 
Wenn wir berücksichtigen, daß bei diesen Wettbewerben 

die Elite der Amateurphotographen der ganzen Welt ver
treten war, so gewinnen die erzielten Preise, die ich nur 
in kleiner Auslese anführen konnte, erheblich an Gewicht. 
Ist es doch schon als Erfolg zu werten, wenn ein ein
gesandtes Bild bei einer großen internationalen Photo
ausstellung auch nur angenommen und ausgestellt wird. 

Ad multos annos und - Gut Licht - daher unserem 
Dutzler und allen Amateurphotographen in und außerhalb 
der Sektion! 

GSV Oberösterreich 

1. Geschickllchkeitsfahren 

Am 2. September 1960 fand unter d�m 
Ehrenschutz des Landeshauptmannes von 
o·.-Oe. und des Landesgendarmeriekom
mandanten von O.-Oe. im Hof des LGK 
für O.-Oe. in Linz die erste, von der Kraft
fahrsektion organisierte Gendarmerie-Lan
desmeisterschaft im Geschicklichkeitsfan
ren statt. 

Sieger der Kategorie I (Wagen bis 3,5 m 
Länge): GPtlt. Roman Ra u c h, Verkehrs
abteilung des LGK tür O.-Oe., 0 Strafpunk
te, Zeit 2.06.9; 

führt. Sie stand ebenfalls unter dem Ehren
schutz des Landeshauptmannes von Ober
österreich und des Landesgendarmeriekom
mandanten von Oberösterreich. 

Die Meisterschaft wurde nach der Aache
ner Turnierordnung durchgeführt. Es nah
men daran 55 Kraftfahrer teil-

Landesmeister und Sieger der Kategorie 
II (Wagen über 3,5 m Länge): GRyi. Fried
rich H a  c k 1, GPK Urfahr, auf Ford-Tau
nus 12 M, 0 Strafpunkte; Zeit 1.53.5; 

2. der Kategorie II: GRI. Karl Ra n f t  I,
GPK Altmünster, auf VW, 2 Strafpunkte, 
Zeit 1.18.2, 

3. der Kategorie II: GRyi_ Johann
S t e l z m ü 11 e r, Ergänzungsabteilung, 
auf Fiat 1100, 2 Strafpunkte, Zeit 2.14.0. 
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2. der Kategorie I: GRyi. Wilhelm M a d  l
s c h e n t e r ,  Verkehrsabteilung des LGK 
für O.-Oe., 7 Strafpunkte, Zeit 2.11.5, auf 
Fiat 600; 

3. der Kategorie I: GRyi. Siegfried G r e i
n e r, Erhebungsabteilung des LGK für 
Oberösterreich, auf Fiat 600. 

Sieger der Gästeklasse: Friedrich M ü 11 -
n e r  von der Firma Ehrenletzberger 'in 
Linz, 4 Strafpunkte, Zeit 1.27.4, auf VW; 

2. in der Gästeklasse: Hans K r  u b -
n e r von der Firma Swietelsk y in Linz, 
5 Strafpunkte, Zeit 1.40 - auf Opel-Rekord; 

3. in der Gästeklasse: Franz B u c h -
g e h e r von der Firma Ehrenletzberger in 

Linz, 8,25 Strafpunkte, Zeit 1.25.4, auf VW. 

2. Sternfahrt 1960

Am 11. September 1960 wurde von der 
Kraftfahrsektion die erste Sternfahrt, die 
nach Obernberg am Inn führte, durchge-

An der Sternfahrt nahmen 540 Gendar
men und Angehörige mit 105 Fahrzeugen 
teil-

Beide Veranstaltungen waren mustergül
tig organisiert und zeitigten einen vollen 
Erfolg. 

3. Photoausstellung 

Die Photosektion des GSV Oberösterreich 
veranstaltet in der Zeit vom 26. November 
1960 bis 30. Dezember 1960 ihre erste Photo
ausstellung. Die Schau wird am 26. No
vember vom Präsidenten des GSV Ober
österreich, Landesgendarmeriekom mandan t 
Oberst Dr. Ma yr, eröffnet werden, der 
auch den Ehrenschutz über die Veranstal
tung übernommen hat. Die Teilnahme an 
dieser ersten Ausstellung ist auf Sektions
mitglieder beschränkt, eine unabhängige 
Jur y wird die Preiszuerkennung vorneh
men. Die Ausschreibung umfaßt Schwarz
Wefß-Bilder und Farbdiapositive. 

Kurze Rast 

Eingenickt chaUenspiel Photos.: Gen.-Ra yonslnspektor Dutzler

21 



l>l.: ccu,11,,reu,he Ma .n cha!t des OeG V bei den Polizei-Eiln!
kampfmeist.erschaften (Gend.-Bezirksinspeklor Stasny mit den prov. 

Gendarmen Sehretter, Trenk und Straubinger) 

(Fortsetzung von Seite 19) 

auf die Gestaltung der Presseberichterstattung im Rahmen 
der Verbandsnachrichten in der „Illustrierten Rundschau 
der Gendarmerie" hin und konnte feststellen, daß diese 
Verbandsnachrichten allmählich jene Form erreichen, die 
sich zweifellos die Leser wünschen. Dafür gilt der beson
dere Dank der Redaktion der „Illustrierten Rundschau der 
Gendarmerie". 

Abschließend stellte der Vizepräsident in seinem Be
richt fest, daß es dank der enormen Unterstützung des 
Gendarmeriezentralkommandos gelungen ist, Anfangs
schwierigkeiten, die nun einmal mit der Gründung eines 
Verbandes verbunden sind, zu überwinden und bereits das 
erste Verbandsjahr erfolgreich zu gestalten. 

Der Schriftführer, Gendarmerierevierinspektor K ö 1 b 1 
des GSVS, konnte in seinem Bericht besonders auf den 
erfreulichen Anstieg der Mitgliederzahl hinweisen. Der 
Vizepräsident dankte dem Schriftführer, Gendarmerie
revierinspektor Kölbl, der aus dienstlichen Gründen aus 
der Verbandsleitung ausscheidet, für die hervorragende 
Arbeit. 

Interessant und aufschlußreich war der Bericht des 
Sportreferenten, Gendarmerieoberleutnant K a ß  m a n  n
h u b e r, der das moderne Trainingsprogramm fachmän
nisch erläuterte und seine Ausführungen mit internatio
nalen Erfahrungen bekannter Sportverbände und Groß
veranstaltungen, wie Olympiade, Weltmeisterschaften usw., 
untermauerte. Er konnte dabei besonders darauf verwei
sen, daß der international anerkannte Fachmann Pro
fessor R ö ß n e r  auch für die Gendarmerie insofern bahn
brechend wirkte, als er sein bereits vielfach erprobtes 
Trainingsprogramm unter seiner Leitung mit den Sport
lern der Gendarmerie durcharbeitete und somit die we
sentliche Voraussetzung dafür schuf, daß ein erheblicher 
Formanstieg der Sportler der Gendarmerie zu verzeich
nen war. 

Der Sportreferentstellvertreter des öGSV und Sport
referent des Gendarmeriezentralkommandos, Gendar
merierittmeister N o r d e n, betonte in seinem ausführ
lichen Bericht, daß es dem öGSV gelungen ist, die An
erkennung des Gendarmeriezentralkommandos zu erringen 
und daß gerade deshalb auch weiterhin die wohlwollende 
Unterstützung der vorgesetzten Dienststelle erwartet wer
den kann. 

Der Kassier, Gendarmerieoberleutnant Z a c h, konnte 
den Delegierten der Hauptversammlung einen ausführ
lichen und erfreulichen Finanzbericht übermitteln. 

SERIENMöBEL JEDER ART 
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Die anschließend an die Berichte der einzelnen Ver
bandsleitungsfunktionäre durchgeführte Wahl brachte fol
gendes Ergebnis: 

Vizepräsident: Gendarmeriemajor Siegfried W e i t  1 a n  e r, 
Salzburg 

Schriftführer: Gendarmeriepatrouillenleiter Anton V i e -
h a u s e  r, Salzburg 

Schriftführerstellvertreter: Gendarmerierittmeister Emil 
S t a n z 1, Kärnten 

Sportreferent: Gendarmerieoberleutnant Alfons K a ß  -
m a n  n h u b  e r, Oberösterreich 

Sportreferentstellvertreter: Gendarmerierittmeister Jo
hann N o r d e n, Gendarmeriezentralkommando Wien 

Kassier: Gendarmerieoberleutnant Walter Z a c h, Steier
mark 

Kassierstellvertreter: Gendarmerierevierinspektor Josef 
K r  e n n, Burgenland 

Beisitzer: 1. Gendarmerierevierinspektor Johann H r a 
d e z, Niederösterreich; 2. Gendarmerierevierinspektor Adolf 
K l o  c k e r, Vorarlberg; 3. Gendarmerieoberleutnant Hubert 
B r u n n e  r, Gendarmeriezentralschule Mödling. 

Rechnungsprüfer: 1. Gendarmerierayonsinspektor Hein
rich B e r g e  r, Niederösterreich; 2. Gendarme.rierevier
inspektor W i m m e r, Oberösterreich. 

Das nach durchgeführter Wahl besprochene und von 
den anwesenden Delegierten lebhaft diskutierte Winter
und Sommerprogramm des kommenden Jahres wird meh
rere sportliche Jubiläums- und Großveranstaltungen der 
einzelnen Gendarmeriesportvereine, die Organisation der 
Teilnahme an der XVI. Internationalen Polizeisternfahrt 
nach Rom, die Beschickung der Oesterreichischen Polizei
Fünfkampfmeisterschaften und die Vorbereitung der Renn
läufer für die Bundesskimeisterschaften 1961 zum Gegen
stand haben. Alle von den einzelnen Gendarmeriesport
vereinen durch ihre Delegierten eingebrachten Anträge 
wurden eingehend besprochen und der Verbandsleitung 
zur Erledigung überwiesen. 

So steht nun der öGSV wieder vor gewaltigen Auf

gaben, die er mit vereinten Kräften zu lösen versuchen 
wird. Aufgaben, die einerseits die sportliche Tätigkeit 
innerhalb der Gendarmerie erweitern und anderseits die 
Möglichkeit schaffen sollen, daß Sportler der Gendar
m<>rie auch bei großen sportlichen Veranstaltungen ehren
voll bestehen können. 

Das Landesgendarmeriekommando fµr das Burgenland 
und der Gendarmeriesportverein Burgenland haben in 
entgegenkommender und kameradschaftlicher Weise für 
die die'-jährige Hauptversammlung eine Basis geschaffen, 
die die ganze Atmosphäre dieser wichtigen Besprechung 
po'-itiv beeinflußte. Man merkte die Verbundenheit mit 
dem Soort. das Interesse an der Arbeit des öGSV und 
die Freude, daß bei allen Gendarmeriesportvereinen 
Oesterreichs so ree;e sportliche Arbeit zu beobachten ist. 

Bei dem vom GSV Burgenland gegebenen Abendempfang 
konnte besonders das herzliche und kameradschaftliche 
V<>rhältnis zwischen allen anwesenden Delegierten der 
Gendarmeriesportvereine festgestellt werden. Diese Ka
meradschaft liegt wohl - wie der Vizepräsident in sei
ner Abschlußrede zum Ausdruck brachte - in der festen 

Ueberzeugung begründet, daß das alte lateinische Sprich
wort ,.a m i c i t i a  e s t  f u n d a m e n t u m  c e r t a m i n u m", 
Kameradschaft ist die Grundlage jeder sportlichen Tätig
keit, gerade heute zur Zeit des technisierten Startums be
sondere Geltung hat. Nicht der einzelne spielt im Verband 
und in den Vereinen die besondere Rolle, sondern die

Gemeinschaft. Ein einzelner vermag wenig, mit vereinten 
Kräften lassen sich aber alle Schwierigkeiten überwinden 
und die gesteckten Ziele erreichen. 

Möge auch das kommende Verbandsjahr wieder ein 
Schritt vorwärts und damit ein Beweis dafür sein, daß 
es sich gelohnt hat, den öGSV zu gründen. 

SCHAU RÄU M E: 

Wien I, Goldschmiedg. 6, Tel. 63 75 68, 63 94 51 

Graz I, Radetzkystraße 20, Tel. 97 1 78 

Klagenf
u

rt, Wulfengasse 6, Tel. 58 82 

BÜRO- UND KLEINMÖBELERZEUGUNG A USLIEFERUNGSLAGER 

J. FRANZ L EITNER

• Steiermark: Fa. Ludwig & 
Co .. Graz, Neutorgasse f7 
Telephon 45 43 

• Tirol: Fa. Otto Schütz 
Innsbruck, Maria-There
sien-Straße 19 WIEN VII, SCHOTTENFELDGASSE 53 

TELEPHON 44 45 37 Telephon 55 63 

Gegründet 1854 

DAS HAUS DER STOFFE 
. 

·GRAZ MVRGASSE 9 •

Seit mehr als 100 Jahren nur Qualitätsstoffe 

für Damen und Herren 

NUMANIC 
Varese 

paßt immer 

Spar- und Darlebensltasse 
ÖFFENTLICH ANGE TELLTER 

Be1iatrierte Genonenechaft mit beachclnkter Haftung 
Grßndungsjahr 1886 

Hauptanatalt: Wien IX, Wlihrin1er Stra6e 61 
im eigenen Anstaltegebllude 
T e l e p h o n : 33 36 56, 33 36 57, Poetecheck•Konto 10. 02 

Spar- nnd Giroelnl11gen 
VON JEDER UN OH E LEGITIMATIONSZWANG 

Penonaldarleben 
an Mfentlich An1e1tellte und Pen1ioni1ten. 

GE CIIAFTSSTELLEN: 
Ionebruck, Adamga11e 9a 
Linz, Landatnlie 111 
Salzbur1, Kai,a11e '1 

VERTRETU GEN: 
Graz, Obere Bahnstralie 47 
Kla1enfurt, Gabel1bergerstralie 26 

PENTOSIN 

MIT 21 MEDAILLEN 

DER 

ERFOLGREICHSTE 

UND 

MEISTGEF AHRENE 

SKI 

IN 

.,,1aa11cNIICIII ••• ,,., •• " 

lWERTHElm} 
BÜROSTAHLMÖBEl 

Wien Z. Wlenerber9slra8e 21- 23. Telephon H 38 11 
Wlea 1, WaWsobgaase 15, Telephon 12 3411 

..., 

BREMSFLÜSSIGKEIT 

KÄLTEPUNKT -60
°

VERDAMPFUNGSPUNKT +180
°
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'TRÜMPFE 
IM SCHNEE 

TIROLER-STÖCKE 

MARKER-BACKEN 

FLEX--ZÜGE 

HEAD-SKI 

ERHÄLTLICH IN ALLEN FACHGESCHÄFTEN 
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und bereits 
die meistgerauchte 
FIiterzigarette 
Österreichs 

USTERREICHISCHE TABAKREGIE 

Ftthrendes Spezialhaus filr den Herrn 
( 

Wien III 

Leading Men's 
wear store 

Tout pour 
Monsieur 

Reichhaltige 
Auswahl in orig. 
englischen 
Stoffen 

Erstklassig 
geschulte Kräfte 
in unserer 
Maßabteilung 

Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephon 72 63 97, 73 5162 

ILWSTll/ERTE 

Weihnacht - Fest des Friedens 
Und wieder ist Weihnacht, und alle Men
schen begehen mit Liebe dieses F�st des 
Lichtes, der Freude und des �nede:is. 
Möge die Menschheit in unserer wieder U."l-
ruhlg gewordenen Welt endct:i.i!���n�f�gdaß Krieg Verdammung, un 

heißt. - Photo: Votova 


